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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.
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V o n  F a l l  z u  F a l l

Reichen Sie das

Eigentümer 
Journal

weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske

Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
– Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
– Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70
















 













 










HuG_03-15  15.03.15  13:10  Seite 33



KOLUMNE Inhalt
 Juli 2018

UNTER UNS

Ein kurzer Ausflug in die Vogelwelt  5 
durch Wurzeleinwuchs   

VON FALL ZU FALL

Bilanz von Orkan Frederike  6 

Auf den Hund gekommen  7 

Beweissicherung geht über  8 
Vorbefassung

Pflicht zur Jahresabrechnung 9

Mietrückforderung des Jobcenters  10
gegen Vermieter 

TAL AKTUELL

Von Hardt zu Hardt 12

Bunte Freier  14 
 
Highlights des Expressionismus 16

Projekte am Start  17

Neue Förderprogramme  18

Wuppertaler Termine  19

Technische Sonderveranstaltung 20

NEUES UND WISSENSWERTES

So wird der Neubau zum Traumhaus 21

Freizeitspaß ohne Reisestress 22

Schöne Aussichten für den Sommer  23
 
Britische Gartenkultur mitten in  24
Deutschland  

Gesund durch kritische Zeiten 26

Rätsel / Sudoku 27

VEREIN 

Geschäftszeiten 28
 

IMMOBILIEN-SERVICE 30-33

IMPRESSUM/BERATUNGSZEITEN/ 34
INDEX

Titelbild: von D.I. Wimmershoff -  Wuppertals 
Gärten locken im Sommer nicht nur mit Schatten

Schon im Jahr 1844 wusste Heinrich 
Heine, im Luftreich des Traums be-
sitzen wir die Herrschaft unbestritten 
(Deutschland. Ein Wintermärchen). 
Man stelle sich vor, es gäbe noch den 
damaligen Straßen- und Wegeverkehr, 
und Juristen und Volkspädagogen 
hätten fünf Jahre über eine Straßen-
verkehrsgrundverordnung (SvGVO) 
beraten mit dem Ergebnis, dass alle 
Verkehrsteilnehmer sich fortan gegen-
seitig die Rechte zum Einholen, Über-
holen, Vorbeifahren usw. schriftlich 
gewähren müssten. Inzwischen hätten 
Unternehmen auf eigenen Ländereien 
Verbindungstraßen gebaut, deren 
Benutzung nur gegen Entgelt mög-
lich wäre. Alle Verkehrsteilnehmer 
müssten den Nutzungsbestimmun-
gen zustimmen, Angaben zum Alter, 
Wohnsitz, Fahrzeugtyp und vieles 
mehr machen. Die Registrierung wäre 
obligater Bestandteil jeder Nutzung. 
Dazu kämen immer neue Fragen. 
Bald wüsste niemand mehr, über was 
er schon Auskunft gegeben hatte, nur 
um die fortschrittlichen Privatstraßen 
benutzen zu können. Sogar die Klein-
staaterei, unter der Heine noch litt, 
wäre partiell umgangen, weil nur noch 
am Ankunftsort kontrolliert würde.

Soweit die Vorstellung. Die DSGVO 
(Datenschutzgrundverordnung) hin-
gegen ist Realität, aber die „Besorg-
nis“ der Datenschützer um jene Mit-
glieder von Haus + Grund, an die das 
Eigentümerjournal bisher Geburts-
tagsglückwünsche adressierte, ist ein 
Phantom. Und weil dieses künstli-
che „Problem“ auch den Buchhänd-
ler, Bäcker, Fleischermeister, Tisch-
ler, Steuerberater, Zahnarzt, Leibarzt, 
Rechtsanwalt Ihres Vertrauens betrifft, 
braucht es scheinbar die neue, und nur 
diese DSGVO.

Angeblich können wir uns erst jetzt 
schützen, weil die DSGVO uns 

schützt. Es wird suggeriert, wir hätten 
die Souveränität über unsere Daten 
zurückerlangt, weil wir zustimmen 
oder die Zustimmung verweigern dür-
fen. Bei Haus + Grund war das auch 
ohne DSGVO schon immer möglich 
und wurde auch praktiziert. Aber jetzt 
erfordert die Einhaltung der Verord-
nung zusätzlichen personellen und 
materiellen Aufwand von mehreren 
tausend Euro - im Jahr! Das sind bis 
zu 5 Euro pro Mitglied für „nichts“.

Wie in obigem Gedankenexperiment 
niemand auf den neuen Straßen fahren 
muss, ist auch niemand gezwungen, 
Datendienste zu nutzen, in Vereinen 
mitzuarbeiten, oder bei einem Einzel-
händler zu kaufen, der Kundendaten 
zu wissen begehrt. (Am 16.03.2018 
berichtete die WZ von einem Straftä-
ter, den das Amtsgericht Kerpen nicht 
daran hinderte, unter dem Beifall von 
Sympathisanten jede Angabe zu sei-
ner Person - auch den Namen - zu 
verweigern. Erfolgreich praktizierter 
Datenschutz?)

Die DSGVO ist eine Fehlgeburt. Der 
Berg hat viele Jahre gekreißt, aber er 
gebar keinen Riesen, sondern eine 
übergewichtige, an Fettsucht leidende 
Maus. Geregelt wurde auf 100 eng be-
schriebene Seiten ein „Nebenschau-
platz“. Der eigentliche Datenschutz 
wird auf die Nutzer von (Dienst-) 
Leistungen - vom Vereinsmitglied 
bis zum Käufer - abgewälzt. Das 
tolldreiste Resultat: Jetzt dürfen die 
abhängigen Nutzer (und von großen 
Internetportalen ist heute jedermann 
abhängig) ihrer Erpressbarkeit zu-
stimmen.

Was täte statt dessen Not? Die großen 
Portalbetreiber haben sich zu mächti-
gen (digitalen) privaten Versorgungs-
unternehmen entwickelt. Also sollten 
man ihnen die Gleichbehandlung mit 

Im Luftreich der Daten 
(und der DSGVO)
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anderen Versorgern ange-
deihen lassen, d. h. sie der 
adäquaten staatlichen Re-
gulierung unterwerfen. Die 
DSGVO hingegen bewirkt 
Marktabschottung, weil po-
tentielle Mitspieler solchen 
Aufwand treiben müssen, den 
sich nur die etablierten Mo-
nopolisten leisten können.

Keinem Einzelhändler sollte 
es gestattet sein, Ladenbesu-
cher mittels Datenverarbei-
tung zu identifizieren oder 
aufzuzeichnen, welchem Ar-
tikel sie Beachtung schenk-
ten, auch nicht anonymisiert. 
Bei unbarer Bezahlung soll-
ten nur solche persönlichen 
Daten erhoben und zur Zah-
lungsabwicklung (und auch 
nur dafür) verarbeitet wer-
den dürfen, die notwendig 
und hinreichend sind. Die 
Kundendaten wären grund-
sätzlich zu löschen, sobald 
die Zahlung einen unwider-
ruflichen Status hat. Jede 
Datenweitergabe zu anderen 
Zwecken als der Zahlungs-
abwicklung sollte strafbar 
sein.

Kunden an ein Unterneh-
men, das als Pflichtangabe 
das vollständige Geburts-
datum fordert - vorgeblich 
wegen des Jugendschutzes 
(der Wein enthält Alkohol). 
So geht moderne Diskrimi-
nierung, denn es genügte, 
Käufer versichern zu lassen, 
sie seien älter als 18 Jahre. 
Wer nun zu seinem Schutz 
ein Geburtsdatum erfindet, 
muss gewärtigen, als unzu-
verlässiger Zahler aufzufal-
len (SCHUFA?).

Dritter Fall. Ein Kreditkar-
ten-Unternehmen hat die 
Lizenz zur Abwicklung 
von Zahlungen. Zur Veri-
fizierung eines Geschäfts 
analysiert es, bei wem 
gekauft oder übernachtet 
wurde, aber jede Weiter-
gabe und/oder anderweitige 
Nutzung, auch zu eigenen 
Zwecken, wäre per Gesetz 
auszuschließen. Dann wäre 
die Erhebung einer Ext-
ra-Gebühr für Zahlungen 
an West-Lotto, Kauf von 
Jetons oder virtuellen Wäh-
rungen unmöglich, denn 

dass Wissen um den Anlass 
des Geschäfts unterläge 
dem Verwertungsverbot. 
Schon heute ist die Aus-
wertung zwecks „Gebühren 
schinden“ für die Kunden 
überraschend und verletzt 
ihre Intentionen bei Ver-
tragsschluss. Unternehmen, 
die der Gesetzgeber an 
solchem Missbrauch nicht 
hindert, dürften bald muti-
ger werden. Vorwände für 
Aufschläge oder Vergünsti-
gungen finden sich immer - 
beim Kauf „grünen“ Stroms, 
Aktien einer Tabakfirma 
oder eines Dieselfahrzeugs. 
Wenn es alle Finanzinstitute 
so machten, bliebe Betrof-
fenen nur der theoretische 
Verzicht auf die Karte, denn 
ohne sind Flüge, Übernach-
tungen und Mietwagen 
kaum noch buchbar. Auch 
für (noch) nicht Betrof-
fene, die heute sagen „Ich 
bin kein Lottospieler, habe 
nichts zu verbergen, fahre 
Benziner“, kann es bald 
eine maßgeschneiderte Lö-
sung geben. Wollen wir so 
leben?
 P. Scharfenberg
 

Die Realität in Deutschland 
ist eine andere. Ein paar 
Beispiele. Kaum ein Zu-
gang zu Offerten im „Netz“, 
der nicht die Zustimmung 
zum Abruf von „Cookies“ 
erfordert. Diese erzwun-
gene Authentifizierung der 
Nutzer und Ausforschung 
ihres Surfverhaltens wäre 
zu verbieten. Man stelle 
sich vor, im Kaufhaus wür-
den ungefragt Hemden of-
feriert, weil der Blick über 
ein solches Kleidungsstück 
schweifte, und dazu insis-
tiert „Wer dieses Karierte 
kaufte, hatte sich auch für 
die blauen Socken entschie-
den“. Im virtuellen Kauf-
haus haben Kunden nur die 
Option, ihrer Ausforschung 
vor dem Besuch zuzustim-
men. Andernfalls kommen 
sie überhaupt nicht rein. 
Aber wohin können sie 
noch, so sie der allgegen-
wärtigen Erpressung im 

„Netz“ entgehen wollen?

Zweites Beispiel. Eine 
Weinhandlung delegiert die 
Zahlungsabwicklung mit 

Poschen & Giebel GmbH · Postfach 110427 · 42304 Wuppertal

www.poschen-giebel.de
 Telefon *: 02 02 / 25 00 25 · E-Mail: info@poschen-giebel.de

* Anrufweiterschaltung zum Firmensitz in Haan

Auch im Notdienst

Zuverlässig seit 1919
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Ein kurzer Ausflug in die Vogelwelt
Welche Bedeutung hat die 
Elster (Rabenvogel) für einen 
Haus- und Grundeigentümer? 
Der Opernfreund denkt an 
Rossini („Die diebische Els-
ter“), Liebhabern alter Meister 
fällt vielleicht Pieter Brueghel 
ein („Die Elster auf dem Gal-
gen“. Das Bild hängt im Lan-
desmuseum Darmstadt.) Wie 
aller Rabenvögel zeichnet sich 
die Elster unter den Vögeln 
durch ungewöhnlich hohe In-
telligenz aus. Außerdem ist 
sie als Überwachungsfanatiker 
bekannt (ganzjährige Revier-
kontrolle). War es eine Ironie 
des Fiskus, sein Computerpro-
gramm nach Pica pica zu be-
nennen (htpps/www.elster.de/)?

Womit wir bei jenen Haus- 
und Grundbesitzern wären, 
die nicht nur Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung 
erzielen, sondern auch soge-
nannte Gewinneinkünfte von 
mehr als 410, sagen wir 411 
Euro. Ab der Einkommensteu-
ererklärung für das Jahr 2017 
ist in solchem Fall die elektro-
nische Datenübermittlung ver-
pflichtend und die Papierform 
der Nichtabgabe gleichgestellt. 
Das Versäumnis kann Anlass 
für eine Steuerschätzung sein.

Wird es damit für uns Steuer-
bürger einfacher? Jedes Jahr 
muss fortan die neueste Els-
ter-Version mit den Formula-
ren des aktuellen Steuerjahres 
heruntergeladen werden. Elster 
ist trotz seines Namens kein 

schlanker, flinker Vogel, son-
dern kommt als Mischlings-
balg von fetter Henne und eier-
legender Wollmilchsau daher. 
Das Programm umfasst alle 
nur irgendwie erdenklichen 
Lösungen - für 411 Euro Ge-
winn-(Neben-)-Einkünfte wie 
für den Steuerberater, der einen 
Freiberufler mit 10 Millionen 
Euro Jahresumsatz betreut. So 
wird man als Elster-Anwender 
spielerisch und ganz neben-
her mit den tiefsten Winkeln 
und Verzweigungen deutschen 
Steuerrechts vertraut, ob man 
das braucht oder nicht.

Zuerst wollen 186 Megabyte 
Elster auf dem privaten Heim-
computer untergebracht sein. 
Die werden dann ausgepackt 
und installiert. Die Zeit da-
zwischen lässt sich mit einem 
Kaffee oder kleinen Imbiss gut 
überbrücken. Nach etwa einer 
Stunde könnte das Navigieren 
durch die Elster-Menüs be-
ginnen. Damit es gelingt, sind 
vorher 44 Seiten Handbuch 
sorgfältig zu studieren und 
nach relevanten Angaben zu 
durchsuchen, damit neben an-
deren Daten auch die 411 Euro 
auf dem richtigen Formular an 
der richtigen Stelle eingetra-
gen werden können. So ist der 
Tag schnell vergangen, und am 
nächsten Morgen kann es dann 
wirklich losgehen.

Bei gefühlter Überforderung 
darf schriftlich die Freistellung 
von Elster beantragt werden. 

Dazu ist die absolute Unbe-
darftheit in Verbindung mit 
fehlender Technik nachzuwei-
sen. Unbestätigten Quellen zu-
folge sollen die Arbeiten an ei-
nem spezifischen „Idiotentest“ 
schon weit fortgeschritten sein. 
Möglicherweise steht die Min-
derqualifizierung auch im Wi-
derspruch zur Fähigkeit, mehr 
als 410 Euro Gewinneinkünfte 
zu erzielen.

Der Wunsch des Fiskus, not-
wendige Steuerdaten „mund-
gerecht“ serviert zu bekom-
men, ist durchaus verständlich. 
Jede Vereinfachung, Fehler-
vermeidung, Papier- und For-
mularersparnis erfreut beide 
Seiten (Bürger und Fiskus), 
aber nur daraus die Zumu-
tung eines völlig überzogenen 
jährlichen Aufwands für die 
Steuerbürger zu rechtfertigen, 
wirft auch Fragen der Ver-
fassungsmäßigkeit auf. Denn 
was wird die Folge sein? Wer 
Gewinneinkünfte erzielt, wird 
zum Steuerberater „gestupst“ 
(neudeutsch: nudged). Grob 
gesagt, es gibt gar keine Wahl, 
man muss. Nur der Steuerbe-
rater hat die notwendige Rou-
tine, um sich im Gezwitscher 
der Elster nicht zu verlieren. Ist 
das des Pudels Kern? Ein Ar-
beits- und Kundenzuführungs-
programm für eine schon heute 
überlastete Berufsgruppe?

Vielleicht wäre in manchen 
Fällen der Verzicht auf Ge-
winneinkünfte über 410 Euro 

sogar vorteilhafter als die Er-
zielung derselben exklusiv zur 
Zahlung des Beraterhonorars. 
Mit anderen Worten: der Tod 
kleinerer Gewinneinkünfte ist 
absehbar. Das wäre dann ganz 
im Sinne der Rolle von Pica 
pica in der Mythologie - als 
Bote von Hel, der Todesgöttin.

Zwei Vorschläge an die Fi-
nanzverwaltung seien erlaubt:
a. Schaffung einer „abge-
speckten“ und sich selbst er-
klärenden „Elster für Normal-
bürger“. Wer meint, das wäre 
nicht möglich, möge bitte über 
den erweiterten „Gartenzaun“ 
schauen - vielleicht über den 
Atlantik. Dort gibt es sogar 
Computer-Programme für die 
Teilnahme an einer Class Ac-
tion (Sammelklage), deren 
Nutzung sich auch ohne an-
waltliche Hilfe und ohne viel-
seitiges Manual unmittelbar 
erschliesst.
b. Wer weiterhin das Papier-
formular nutzt, könnte mit 
einer sozialverträglichen zu-
sätzlichen Gebühr, sagen wir 
zwischen 20 und 30 Euro, be-
lastet werden. Die Datenein-
gabe würde im Amt von einer 
Honorarkraft erledigt. (Nach 
drei Tagen Einarbeitung traute 
sich auch der Autor das zu. Er 
freut sich schon auf ein Ange-
bot und das schnell verdiente 
Mittelklasse-Auto.) Grex
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müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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Wie wir bereits in der 
März-Ausgabe 2018 des 
Eigentümerjournals vo-
rausahnten, dass der Or-
kan Frederike mit seinem 
Schadensaufkommen einen 
der vordersten Plätze in 
den stärksten Sturmschä-
den erreichen wird, hat sich 
dies nunmehr bestätigt. 
Frederike hat Schäden ca. 
1.000.000.000 EUR ver-
ursacht, wie die Sonderab-
frage des Gesamtverbands 
der deutschen Versiche-
rungswirtschaft ermittelte. 
Frederike war mit Windge-
schwindigkeiten von bis zu 
120 km/h hinter Kyrill der 
zweitschwerste Sturm in den 
vergangenen 20 Jahren. Mit 
1.000.000.000 Summe er-
reichte Frederike aber nicht 
die 2.000.000.000 EUR der 
Schäden, die Kyrill im Jahr 
2007 verursachte. Von den 
1.000.000.000 EUR Scha-
den entfallen 900.000.000 
EUR auf Sachschäden, also 
auch auf Gebäudeschäden. 
Dies zeigt, wie wichtig es 
ist regelmäßig seine eigene 
Versicherung auf den rich-
tigen Versicherungsumfang 
zu überprüfen. Wie zuletzt 
hier in Wuppertal Ende 
Mai der „Jahrtausendregen“ 
zeigte wird auch bei der 
Überprüfung der eigenen 

Bilanz von Orkan Frederike
Versicherung von größter 
Bedeutung und immer mehr 
zunehmend die Frage nach 
einer Elementarversiche-
rung sein. Denn die normale 
verbundene Wohngebäude-
versicherung mit Sturm und 
Feuer deckt in der Regel 
nicht die Folgen von anders 
als durch Sturm eindringen-
des Wasser.

So zeigen die zahlreichen 
Anrufe in unserer Geschäfts-
stelle nach den schweren 
Regenfällen vom 29. Mai 
2018, dass viele Eigentümer 
ohne ausreichenden Versi-
cherungsschutz da standen. 

Geschädigte sollten gleich-
wohl daran denken, dass die 
Schäden des Unwetters ggf. 
unter gewissen Umständen 
beim Finanzamt im Rahmen 
der Steuerklärung mit ange-
meldet werden. 

Etwaiges Mobiliar, das zer-
stört oder nicht mehr nutz-
bar ist, und für das Ersatz 
angeschafft werden musste, 
ist je nach Möglichkeit des 
Betroffenen als Werbungs-
kosten oder als außerge-
wöhnliche Belastung anzu-
melden. Soweit Abpump- 
und Aufräumarbeiten und 
sonstige Reparaturen und 

Instandsetzungen anfallen, 
sollte der Einzelne auch an 
die Möglichkeit der Abzugs-
fähigkeit als haushaltsnahe 
Dienst-/Handwerkerleistung 
denken. Auch wenn dadurch 

bei weitem nicht die immen-
sen Schäden abgedeckt wer-
den, sollte sich keiner diese 
kleine Trostpflaster entge-
hen lassen. 
RA Dirk-Ingmar Wimmershoff
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Auf den Hund gekommen
ist der Bundesfinanzhof 
in seiner steuerrechtlichen 
Entscheidung zu dem Az.: 
VI B 25/17. In dieser Ent-
scheidung musste sich der 
Bundesfinanzhof damit 
befassen, ob die Kosten 
für einen Hundeausführ-
service als haushaltsnahe 
Dienstleistungen inner-
halb der Einkommensteu-
ererklärung geltend ge-
macht werden können.

Die Finanzverwaltung war 
der Meinung, da die Gas-
sigänge mit dem Hund au-
ßerhalb des Grundstücks 
des Steuerzahlers durchge-
führt wurden, die geltend 
gemachten Kosten nicht 
steuermindernd seien. Der 
Bundesfinanzhof sah jedoch 
die Möglichkeit die Auf-
wendung als haushaltsnahe 
Dienstleistungen zu berück-
sichtigen. Die haushaltsnahe 
Dienstleistung wird „in“ 
einem Haushalt erbracht, 
wenn sie im räumlichen 
Bereich des vorhandenen 
Haushalts geleistet wird. 
Der Begriff des Haushalts 
ist insoweit räumlich –funk-
tional auszulegen. Deshalb 
werden die Grenzen des 
Haushalts im Sinne des § 35 
a Absatz 2 Satz 1 EStG nicht 
ausnahmslos -unabhängig 
von den Eigentumsverhält-
nissen- durch die Grund-

stückgrenzen abgesteckt. 
Vielmehr kann auch die 
Anspruchnahme von Diens-
ten, die jenseits der Grund-
stücksgrenze auf fremden, 
beispielsweise öffentlichem 
Grund geleistet werden. Es 
muss sich dabei allerdings 
um Tätigkeiten handeln, 
die ansonsten üblicherweise 
von Familienmitgliedern 
erbracht und in unmittel-
baren räumlichen Zusam-
menhang zu dem Haushalt 
durchgeführt werden oder 
dem Haushalt dienen. Wo 
im Einzelfalle die Grenze 
des Haushalts zu ziehen ist, 
lässt sich daher nicht abs-
trakt näher bestimmen.
Das Ausführen im Haushalt 
des Steuerpflichtigen leben-
den Hundes außerhalb der 
Grundstücksgrenzen für ein 
bis zwei Stunden kann hier-
nach jedenfalls dann räum-
lich - funktional „in“ dem 
Haushalt des Steuerpflichti-
gen erbracht werden, wenn 
der Hund zum Ausführen im 
Haushalt des Steuerpflichti-
gen abgeholt und nach dem 
Ausführen dorthin zurück 
gebracht wird. Ein solches 
Ausführen eines Hundes 
wird typischerweise durch 
den Steuerpflichtigen selbst 
oder anderen Haushaltsan-
gehörigen erledigt und dient 
funktional dem Haushalt.
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Anmerkung:
Der Entscheidung des Bun-
desfinanzhofes ist beizu-
pflichten, da ein wesentli-
cher Teil der Dienstleistung 
mit der Abholung und dem 
Zurückbringen aus dem 
Haushalt damit „in“ dem 
Haushalt erbracht wird. Da-
mit wird auch die bereits 
zuvor begründete Recht-
sprechung konsequent ab-
gerundet. Denn insoweit 
hat der Bundesfinanzhof 
schon Tätigkeiten, wie das 
Füttern, die Fellpflege oder 
die sonstige Beschäftigung 
des Tieres oder die im Zu-
sammenhang mit dem Tier 
erforderlichen Reinigungs-
arbeiten als haushaltsnahe 
Dienstleistung eingestuft, 
da sie typischerweise der 
Steuerpflichtige selbst oder 
andere Haushaltsangehörige 
erledigt.

RA. Dirk-Ingmar Wimmershoff

Duschen

Glastüren

Isolierglas

Fenster

Spiegel

Reperaturverglasung
Juliusstraße 12
(Güterbahnhof Mirke)
42105 Wuppertal

Fon 02 02 - 2 75 06-0
Fax 02 02 - 2 75 06-20

mail: info@glas-hoening.de
www.glas-hoening.de

Urteile in 

Kurzfassung

zusammengestellt von 
RA Klaus Riske

Belegeinsicht
Ein Mieter kann im Rah-
men der bei einer Be-
triebskostenabrechnung 
geschuldeten Belegvor-
lage vom Vermieter auch 
die Einsichtnahme in die 
von diesem erhobenen 
Einzelverbrauchsdaten 
anderer Nutzer eines ge-
meinsam versorgten Mie-
tobjekts beanspruchen, 
um sich etwa Klarheit zu 
verschaffen, ob bei einer 
verbrauchsabhängigen 
Abrechnung der Gesamt-
verbrauchswert mit der 
Summe der Verbrauchsda-
ten der anderen Wohnun-
gen übereinstimmt, ob de-
ren Werte zutreffend sind 
oder ob sonst Bedenken 
gegen die Richtigkeit der 
Kostenverteilung beste-
hen. Der Darlegung eines 
besonderen Interesses an 
dieser Belegeinsicht be-
darf es nicht. (BGH, Urteil 
vom 07.02.2018 - VIII ZR 
189/17) 
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Reichen Sie das
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weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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Beweissicherung geht über Vorbefassung
Der Bundesgerichtshof 
hatte sich in mit der Frage 
zu beschäftigen, ob ein Ei-
gentümer einer Wohnungs-
eigentümergemeinschaft 
(WEG) bei behaupteten 
Mängeln direkt ein Beweis-
sicherungsverfahren einlei-
ten kann, um die Mängel 
feststellen zu lassen  oder 
ob sich zunächst die WEG 
zunächst im Rahmen eines 
Beschlusses damit beschäf-
tigen muss, ob, in welchem 
Umfang und durch welchen 
Sachverständigen sie ggf. 
vorhandene Mängel fest-
stellen lassen wollen. Das 
höchste deutsche Gericht 

hat in seiner kürzlich ver-
öffentlichten Entscheidung 
vom 14.03.2018 (V ZB 
131/17) geurteilt, dass für 
den Eigentümer direkt die 
Möglichkeit besteht sich 
an das Gericht im Rahmen 
eines selbständigen Be-
weisverfahrens zu wenden. 
Insbesondere werde mit der 
Durchführung des selbstän-
digen Beweisverfahrens 
die Entscheidungsbefugnis 
der WEG hinsichtlich der 
zu treffenden Maßnahme 
selbst nicht beeinträchtigt, 
da eine gerichtliche Ent-
scheidung über das „ob“ 
und das „wie“ der Durch-

führung der Mangelbesei-
tigung nicht durch das Ge-
richt ergehe. Ergebnis eines 
selbständigen Beweisver-
fahrens ist  –  anders als 
ein sonstiges gerichtliches 
Verfahren, das zum Ergeb-
nis ein Beschluss oder Ur-
teil hat  –  die Feststellung 
eines Sachverhaltes (z.B. 
durch ein Sachverständi-
gengutachten), stellt also 
gewissermaßen nur die 
Vorwegnahme der Beweis-
aufnahme dar. 
Marian Voth
Rechtsanwalt und zugleich 
Fachanwalt für Mietrecht und 
Wohnungseigentumsrecht

Grün erhalten
 Grün gestalten

Ihr Fachbetrieb für Grünanlagenpflege
Stefan Peukert
Staatlich geprüfter Techniker für Gartenbau
Garten- und Landschaftsbau
Wittener Str. 84 · 42279 Wuppertal

Tel. 02 02 / 281 99 33 · Fax 02 02 / 250 20 06 · info@galabau-peukert.de

www.galabau-peukert.de

Eigentümer als Mieter
Überlässt eine Miteigentü-
mergemeinschaft gemein-
schaftliche Räume einem 
ihrer Mitglieder vertrag-
lich gegen Entgelt zur al-
leinigen Nutzung, kommt 
hierdurch regelmäßig ein 
(Wohnraum-)Mietver-
hältnis zustande. Auf ein 
derartiges Mietverhältnis 
sind die zum Schutz des 
Mieters vorgesehenen ge-
setzlichen Bestimmungen 
anzuwenden. Der Wirk-
samkeit  eines solchen 
Vertrags steht nicht ent-
gegen, dass der Miteigen-
tümer hieran sowohl auf 
Mieterseite als auch - ne-
ben anderen Miteigentü-
mern - auf Vermieterseite 
beteiligt ist (BGH, Urteil 
vom 25.04.2018 - VIII ZR 
176/17). 
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.

A u s ’ m  V e r e i n
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Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Immobilien sind unsere Spezialität!

Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
–  Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70
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N e u e s  u n d  W i s s e n s w e r t e s

Unsere Mietverträge
werden ständig durch unsere Juristen
auf Rechtssicherheit geprüft, aktuali-
siert und angepasst. Diese können in

DIN A5 und DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch 
unseren Postservice.

Reichen Sie das

Eigentümer Journal
weiter, Ihr Nachbar 

freut sich.

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Händeler Str. 49
42349 Wuppertal
Tel. 0202 47 32 43
info@magerdach.deProfipartner

Dach- und
Fassadentechnik

Dachdecker -u.

Wärmedämmtechnik
Flachdachtechnik

Gaubenbau von A-Z

Fassadenbekleidung

Sanierung

Dachfenster bis XXXL

Zimmerer

Groß-Ausstellung

energetische

Meisterbetrieb

Wir suchen 

vorgemerkte Investoren. 

0202 - 393 575 65 
info@pegasus-anlageimmobilien.de 
www.pegasus-anlageimmobilien.de 

Wir suchen
Mehrfamilienhäuser für
vorgemerkte Investoren.

0202 - 393 575 65
Ihr Spezialist für Mehrfamilienhäuser

info@pegasus-anlageimmobilien.de

www.pegasus-anlageimmobilien.de

Friedrich-Ebert-Str. 107, 42117 Wuppertal

PEGASUS 
ANLAGEIMMOBILIEN

Wir suchen 
Mehrfamilienhäuser für 
vorgemerkte Investoren. 

0202 - 393 575 65 
Ihr Spezialist für Mehrfamilienhäuser  

info@pegasus-anlageimmobilien.de 
www.pegasus-anlageimmobilien.de 

Friedrich-Ebert-Str. 107, 42117 Wuppertal

Wir suchen
Mehrfamilienhäuser für
vorgemerkte Investoren.

0202 - 393 575 65
Ihr Spezialist für Mehrfamilienhäuser

info@pegasus-anlageimmobilien.de
www.pegasus-anlageimmobilien.de

Friedrich-Ebert-Straße 107, 42117 Wuppertal

 Wohl temperiert 
Die zum Betrieb eines Mo-
degeschäftes vermieteten 
Räume müssen ein Raum-
klima und eine Innentem-
peratur der Mieträume auf-
weisen, die für den Betrieb 
eines solchen Geschäftes, 
in dem Mitarbeiter be-
schäftigt sind und Kunden 
Bekleidungsstücke aus-
wählen sowohl erforder-
lich als auch üblich sind. 
Hierzu gehört es, dass 
Raumtemperaturen von 26 
°C nicht überschritten und 
20 °C nicht unterschritten 
werden (OLG Rostock, Ur-
teil vom 17.05.2018 - 3 U 
78/16).

Mieterhöhung
Das Einverständnis des 
Mieters bedarf zu seiner 
Wirksamkeit nicht der Ab-
gabe in schriftlicher Form. 
Eine konkludente Zustim-
mung ist bei dreimaliger 
vorbehaltloser Zahlung 
des Erhöhungsbetrags an-
zunehmen (BGH Beschluss 
vom 30.01.2018, VIII ZB 
74/16).

Für Verwalterwechsel – Pflicht zur 
Jahresabrechnung
Die Pflicht zur Erstellung 
einer Jahresabrechnung 
gemäß § 28 Abs. 3 WEG 
trifft den Verwalter, der 
im Zeitpunkt der Entste-
hung der Abrechnungs-
pflicht Amtsinhaber ist. 
Scheidet der Verwalter im 
Laufe des  Wirtschaftsjah-
res aus seinem Amt aus, 
schuldet er – vorbehalt-
lich einer abweichenden 
Vereinbarung – die Jah-
resabrechnung für das ab-
gelaufene Wirtschaftsjahr 
unabhängig davon, ob im 
Zeitpunkt seines Ausschei-
dens die Abrechnung be-
reits fällig war.

So entschied der BGH (Az.: 
V ZR 89/17) zu der folgen-
den Sachlage:
Die beklagte Verwalte-
rin wurde in einer Eigen-
tümerversammlung vom 
21.01.2015 durch Beschluss 
mit sofortiger Wirkung 
abberufen und ferner die 
Kündigung des Verwal-
tervertrages mitgeteilt. Im 
Juni 2015 forderte die neue 
Verwalterin die ehemalige 
Verwalterin zur Erstellung 

der Jahresabrechnung 2014 
auf, was diese ablehnte. 
Eine mit Anwaltsschreiben 
vom 13. Juli 2015 gesetzte 
Frist zur Erklärung der Ab-
rechnungsbereitschaft blieb 
erfolglos. Die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft lies 
dann die Jahresabrechnung 
2014 durch die neue Ver-
walterin aufstellen, die hier-
für 804,14 EUR berechnete. 
Es wurde die Erstattung 
dieses Betrages nebst Zin-
sen und außergerichtlicher 
Rechtsanwaltskosten einge-
klagt. 

Der BGH bestätigte die Vor-
instanzen und kam zu dem 
Ergebnis, dass dem Grunde 
nach der Anspruch der Woh-
nungseigentümer auf Abrech-
nung für das Jahr 2014 spä-
testens am 01. Januar 2015 
entstanden ist. Da zu diesem 
Zeitpunkt noch die Verwal-
tung bestand, ändert das Aus-
scheiden aus dem Verwalter-
amt im Laufe des Monat Ja-
nuar 2015 nichts daran, dass 
die (ehemalige) Verwalterin 
noch die Abrechnung zu er-
stellen hatte. 

Dem stehe auch die Beendi-
gung des Verwaltervertrages 
nicht entgegen. Nach Been-
digung des Verwaltervertra-
ges können nachwirkende 
Pflichten bestehen. Zu ei-
ner solchen nachwirkenden 
Pflicht zählt nach dem BGH 
die Erstellung der Jahres-
abrechnung, wenn der da-
rauf gerichtete Anspruch 
der Wohnungseigentümer 
in der Amtszeit des Verwal-
ters entstanden war. Eine 
zusätzliche Vergütung kann 
der ausgeschiedene Verwal-
ter dafür nicht verlangen, es 
sei denn, es ist etwas ande-
res vereinbart. Soweit der 
ausgeschiedene Verwalter 
die Verwaltungsunterlagen 
inzwischen an den neuen 
Verwalter herausgegeben 
hat, steht ihm zur Erfül-
lung dieser nachwirkenden 
Pflicht ein Einsichtsrecht in 
diese Unterlagen zu. Da im 
vorliegenden Fall die (ehe-
malige) Verwalterin dieser 
Pflicht nicht nachgekom-
men ist, hat sie den geltend 
gemachten Schadensbetrag 
zu ersetzen.
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Heizöl

Seit 1885

TÜV gepr. Fachbetrieb
§ 19 I WHG

Ankündigungsfehler 
Hat der Vermieter eine Mo-
dernisierungsmaßnahme 
sachlich falsch als Instand-
setzungsmaßnahme ange-
kündigt, ohne Angaben zu 
einer Mieterhöhung zu ma-
chen, ist diese auf Dauer 
ausgeschlossen (LG Berlin, 
Beschluss vom 01.02.2018 
- 66 S 283/17).

Untervermietung
Zur Überprüfung des Vor-
liegens eines wichtigen 
Grundes in der Person des 
vorgesehenen Untermie-
ters genügt es, wenn die-
ser namentlich benannt 
und die Personalien durch 
Vorlage eines amtlichen 
und mit Lichtbild versehe-
nen Dokuments nachge-
wiesen werden ( LG Berlin, 
Beschluss vom 10.01.2018, 
65 S 202/17).

Pfandrecht
Das Vermieterpfandrecht 
umfasst auch Fahrzeuge 
des Mieters, die auf dem 
gemieteten Grundstück 
regelmäßig abgestellt 
werden. Das Pfandrecht 
erlischt, wenn das Fahr-
zeug – wenn auch vorüber-
gehend – vom Grundstück 
entfernt wird. Es entsteht 
neu, wenn das Fahrzeug 
später wieder auf dem 
Grundstück abgestellt 
wird ( BGH; Urteil vom 
06.12.2017, XII ZR 95/16).

Résumé:
Die Frage, wer nach einem 
Wechsel des Wohnungs-
eigentümerverwalters die 
Jahresabrechnung zu erstel-
len hat, wurde bisher in der 
Rechtsprechung kontrovers 
beurteilt. Einigkeit bestand 
nur, dass der ausgeschie-
dene Verwalter für das lau-
fende Wirtschaftsjahr keine 
Abrechnung zu erstellen 
hat. Umstritten war, wer 
die Abrechnung für den ab-
gelaufenen Abrechnungs-
zeitraum erstellen muss, in 
dem der ausgeschiedene 
Verwalter noch bestellt war. 
So gab es Auffassungen und 
Urteile, die auf die Fällig-
keit abstellten und hierbei 
eben die Fälligkeit einer 
Jahresabrechnung innerhalb 
von drei bis zu sechs Mo-
naten nach Ablauf des Wirt-
schaftsjahres annahmen. 

Der BGH hat insoweit 
Klarheit gebracht, dass es 
auf die Fälligkeit nicht an-
kommt, da durch diese nur 
Zeitpunkt bestimmt wird, 
von dem an der Gläubiger, 
also die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft, die Leis-
tung verlangen kann. Dem 
BGH ist zuzustimmen, dass 
die Fälligkeit nichts darüber 
aussagt, wer die Erstellung 
der Jahresabrechnung schul-
det. Damit sind auch für 
künftige Fallgestaltungen 
die Unsicherheit dahinge-
hend, ob denn nun eine Ab-
rechnung nach drei oder wie 
viel Monaten fällig wird, 
ausgeräumt. 

Bedauerlich ist jedoch, dass 
der Bundesgerichtshof nicht 
den Punkt geklärt hat, ob die 
Abrechnungspflicht für das 
abgelaufene Wirtschaftsjahr 

am letzten Tag des abge-
laufenen Wirtschaftsjahres 
(also üblicherweise der 31. 
Dezember des abgelaufe-
nen Kalenderjahres) oder 
am ersten Tag des folgenden 
Wirtschaftsjahres (üblicher-
weise der 01. Januar des 
folgenden Kalenderjahres) 
entsteht. Der BGH hat dies 
ausdrücklich offen gelassen 
und auch seinen weiteren 
Ausführungen lässt sich 
nicht die Tendenz ablesen, 
was für eine Entscheidung 
kommen wird, wenn es da-
rum geht, ob nun der 31.12. 
oder eben der Neujahrstag 
der Stichtag in der Zukunft 
sein wird. Hierzu wäre ein 
obiter dictum des BGH 
schon wünschenswert ge-
wesen. 

RA. Dirk-Ingmar Wimmershoff

Mietrückforderung des Jobcenters gegen 
Vermieter
In einem neueren Urteil hat 
sich der Bundesgerichts-
hof mit der Frage beschäf-
tigt, ob einem Jobcenter, 
welches im Rahmen von 
Sozialleistungen Mietzah-
lungen versehentlich auch 
noch nach der Beendigung 
des Mietverhältnisses un-
mittelbar an den bisherigen 
Vermieter geleistet hatte, ein 
Rückforderungsanspruch 
unmittelbar gegen den Ver-
mieter zusteht oder ob ein 
solcher Anspruch sich gegen 

den Mieter als rechtlichen 
Empfänger der Sozialleis-
tung richtet.

Das Jobcenter hatte für den 
Mieter Leistungen für Kos-
ten der Unterkunft und der 
Heizung nach SGB II an 
die Vermieter überwiesen. 
Hierzu kam es, da der Mie-
ter einen Antrag gemäß § 27 
Abs. 7 SGB II auf direkte 
Überweisung an die Ver-
mieter bei dem Jobcenter 
gestellt hatte. Das Mietver-

hältnis endete zum 31. Juli 
2014. Am 24. Juli hatten die 
Mieter bei dem Jobcenter 
einen Mietvertrag über eine 
neue Wohnung eingereicht. 
Am nächsten Tag wies das 
Jobcenter die Miete für 
den Monat August 2014, 
immerhin 860,-- EUR, zur 
Auszahlung an die Vermie-
ter an. Hierbei wurde im 
Verwendungszweck „Miet-
zahlung“ angegeben. 

Nachdem dem Jobcenter 
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� Photovoltaik 

� Energieberatung/Energieausweis
� Reparaturnotdienst 
Telefon 0202 - 976 55 40 � Küllenhahner Str. 242
42349 Wuppertal�www.huettemann-bedachungen.de

Frank Hüttemann Bedachungen
Ihr Meisterbetrieb für Dach, Wand und Solartechnik

Die leistungsstärksten 

Solaranlagen der Welt

dieses Versehen auffiel, 
forderte es die Vermieter 
auf, den Betrag zurück zu 
zahlen. Diese beriefen sich 
darauf, dass es sich um eine 
Zahlung des Mieters an sie 
handelte. Insbesondere be-
rief man sich auf Gegenfor-
derungen gegen die Mieter, 
wegen denen sie ein Zu-
rückbehaltungsrecht geltend 
gemacht und hilfsweise die 
Aufrechnung erklärt hatten. 
Das Jobcenter klagte gegen 
die Vermieter und der Fall 
durchlief mit Für und Wider 
die verschiedenen Instan-
zen bis hin zum Bundesge-
richtshof. 

Der Vermieter muss zahlen. 
Hat das Jobcenter das dem 
Wohnungsmieter zuste-
hende Arbeitslosengeld II 
als Bedarf für Unterkunft 
und Heizung versehentlich 
auch noch nach der Beendi-
gung des Mietverhältnisses 
im Wege der Direktzahlung 
nach § 22 Abs. 7 SGB II an 
den bisherigen Vermieter 
gezahlt, kann es von diesem 
– unter dem Gesichtspunkt 
einer fehlenden (widerrufe-
nen) Anweisung – unmittel-
bar die Herausgabe der ohne 
rechtlichen Grund erfolgten 
Zuvielzahlung verlangen 
– so die Entscheidung des 
BGH.
Der BGH räumte zwar ein, 

dass die Vermieter bei ob-
jektiver Betrachtung die hier 
umstrittene Zahlung von 
860,00 EUR nicht rechtlich 
gesehen durch eine Leistung 
des klagenden Jobcenters, 
sondern vielmehr durch eine 
Leistung ihrer (ehemaligen) 
Mieter erhalten haben und 
es sich insoweit nur um eine 
Weiterleitung der Ansprü-
che des Mieters gegenüber 
dem Jobcenter handelte. 

Hervorhebend betonte das 
Gericht hierbei als Begrün-
dung – abweichend - von 
der an sich üblicher weisen 
Rechtslage, dass die Ver-
mieter hätten nicht mehr 
von einer Leistung durch 
den Mieter ausgehen dür-
fen, da sie gewusst hätten, 
dass eine Mietzahlung von 
den Mietern für den Monat 
August 2014 nicht mehr ge-
schuldet gewesen sei. Auch 
hätten sie diese Zahlung 
nicht als Leistung auf eine 
etwaige sonstige Zahlungs-
verpflichtung verstehen dür-
fen, da als Verwendungs-
zweck „Mietzahlung“ ange-
geben gewesen sei. 

Anmerkung: 
Die Entscheidung des BGH 
ist abzulehnen. An sich gilt 
in den Fällen von so ge-
nannten Dreiecksverhält-
nissen und Leistungen kraft 

Anweisungen im Bereiche-
rungsrecht der Grundsatz, 
dass etwaige Rückforde-
rungen oder ein Ausgleich 
innerhalb der jeweiligen 
Leistungskette zu erfolgen 
hat. Da eben keine direkte 
vertragliche Verbindung 
zwischen dem Vermieter 
und dem Jobcenter besteht, 
hätten sich Rückforderun-
gen des Jobcenters, wenn 
überhaupt nur ausschließ-
lich gegen den Mieter rich-
ten dürfen. Und damit wäre 
das Rückforderungsrisiko 
ausschließlich beim Job-
center gewesen. In sonsti-
gen Rechtsfällen beharrt die 
Rechtsprechung sonst auch 
im Umgang des Jobcenters 
gegenüber dem Vermieter 
darauf, dass klar die Leis-
tungsketten auseinander zu 
halten seien und eben man-
gels direkten Durchgriffs 
Vermieter und Jobcenter 
quasi nichts miteinander 
rechtlich zu tun haben. In-
soweit ist es sehr ärgerlich, 
dass hier, offensichtlich aus 
der Motivation den Staat, 
vor dem Kostenausfall zu 
schützen, althergebrachte 
Rechtsgrundsätze mit 
schwacher Begründung auf-
gebrochen werden. 

Dieser Punkt ist insoweit 
auch für den Vermieter von 
besonderer Wichtigkeit, da 

er, wenn beispielsweise ein 
Mieter noch eine Überzah-
lung vorgenommen hat, ob-
wohl dieser nicht mehr dazu 
verpflichtet war, gleichwohl 
bei Bestehen weiterer Ge-
genforderungsrechte einen 
Rückgriff auf diese Über-
zahlungen nehmen kann, 
ohne dass dies rechtlich 
unzulässig wäre. Dies hat 
zumindest in der vorliegen-
den Einzelfallentscheidung 
der BGH dem Vermieter 
in nicht zu akzeptierender 
Weise abgeschnitten.

Gleichwohl sollte sich ein 
Eigentümer, der mit einer 
ähnlichen Problematik kon-
frontiert wird, nicht von 
vornherein abschrecken 
lassen. Andererseits sollte 
er aber auch Rückzahlungs-
bescheide oder Rückzah-
lungsaufforderungen ernst 
nehmen und sofort fachkun-
digen Rechtsrat einholen. 
Trotz der BGH-Rechtspre-
chung dürften gleichwohl 
noch einige Fälle übrig 
bleiben, in denen eben ein 
direkter Zugriff auf den 
Vermieter nicht statthaft ist. 
Da es hierbei auf die vielen 
feinen Nuancen des Falles 
ankommt, ist dies über die 
vereinseigene Rechtsbera-
tung im konkreten Einzel-
fall zu klären. 
RA Dirk-Ingmar Wimmershoff
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Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer Immobilie.

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Was verbindet Elberfeld und 
Barmen? Die Wupper natür-
lich, die Schwebebahn erst 
recht. Aber auch die Hardt 
steht für die Einheit unserer 
Stadt. Schon lange vor der 
Gründung Wuppertals im 
Jahr 1929  gingen Elberfeld 
und Barmen gemeinsam ans 
Werk, als am 01.04.1907 
auf der Grenze beider Ge-
meinden der Grundstein 
für einen Aussichtsturm, 
den Bismarckturm, gelegt 
wurde. Bezeichnenderweise 
war es die höchste Stelle auf 
der Hardt, 234 Meter über 
dem Meeresspiegel. 
Die Oberbürgermeister 
Funck aus Elberfeld und 
Lentze aus Barmen, nach 
denen wichtige Straßen be-

nannt sind, riefen öffentlich 
zu Spenden auf. Das Ergeb-
nis waren 11.000 Mark aus 
Barmen und 20.000 Mark 
aus Elberfeld. Nach sechs-
monatiger Bauzeit fand am 
19.10.1907 die feierliche 
Einweihung statt. Es ver-
sammelten sich fast 30.000 

Menschen auf der Hardt. 
„Möge der Turm das An-
fangsglied einer Kette ge-
meinsamer Unternehmun-
gen beider Städte bilden, auf 
dass in der Welt die viel be-
lächelte Mär von der Geg-
nerschaft der Wupperstädte 
immer mehr verschwinde“ 

Von Hardt zu Hardt
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Nutzungsentschädigung 
Der Anspruch auf Zahlung 
der ortsüblichen Miete 
entsteht mit der Vorent-
haltung der Mietsache. 
Auf ein Verschulden des 
Mieters an der Verzöge-
rung der Räumung kommt 
es dabei nicht an, sondern 
nur darauf, dass das Miet-
verhältnis beendet und der 
Vermieter mit einer auch 
nur befristeten Fortset-
zung nicht einverstanden 
ist. Die Entstehung des 
Anspruchs hängt insbe-
sondere auch nicht davon 
ab, dass der Vermieter den 
Mieter auffordert, die ge-
genüber der Vertragsmiete 
erhöhte Nutzungsentschä-
digung zu zahlen; vielmehr 
ist eine solche Zahlungs-
aufforderung lediglich 
Fälligkeitsvoraussetzung 
für den Zahlungsanspruch 
(LG Berlin, Urteil vom 
17.01.2018 - 18 S 381/16). 

Jahresabrechnung
Die Pflicht zur Erstellung 
der Jahresabrechnung 
trifft den Verwalter, der im 
Zeitpunkt der Entstehung 
der Abrechnungspflicht 
Amtsinhaber ist (BGH Ur-
teil vom 16.02.2018, V ZR 
89/17).
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Über 1000 qm Ausstellung.
 in Wuppertal

Wuppertal Varresbeck Otto Hausmann Ring 111 Tel. 
0202/28 35 880     Fax: 0202/28 35 881

E-Mail: fliesenwelt-wuppertal@t-online.de
Http://www.fliesenwelt-wuppertal.de

Bevor Sie woanders Fliesen kaufen 
schauen Sie bei uns vorbei Schautage jeden 1. Und 3. Sonntag im Monat
14:00 - 17:00 Uhr

Der Fliesenfachhandel
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Batterierauchmelder

Sonderumlage
Der Erwerber von Woh-
nungs- oder Teileigen-
tum haftet für eine nach 
dem Eigentumswechsel 
fällig werdende Sonder-
umlage, auch wenn deren 
Erhebung vor dem Eigen-
tumswechsel beschlossen 
wurde (BGH Urteil vom 
17.12.2017 (V ZR 257/16).

Umzugspauschale
Ein Beschluss über eine 
Umzugskostenpauschale 
von 100 Euro entspricht 
nicht ordnungsmäßiger 
Verwaltung (LG Frankfurt 
a.M. Urteil vom 01.11.2017, 
2-13 S 69/16).

erklärte der Elberfelder 
Konsul Paul Boeddinghaus 
in seiner Eröffnungsan-
sprache. Dass seine Vision 
schon bald Wirklichkeit 
werden würde, konnte da-
mals noch niemand ahnen.

Die Hardt selbst existiert als 
öffentliche Parkanlage be-
reits seit 1807.  Sie zählt zu 
den frühesten Volksgärten 
Deutschlands. Von 1882-
2007 wurde die Parkanlage 
dreimal vergrößert, u.a. 
durch den Königlich Preu-

ßischen Gartenbaudirektor 
Heinrich Siesmayer. 
Die Veranstaltungsreihe 

Park des Monats nähert sich 
der Hardt im Juli sowohl 
von Elberfelder als von Bar-
mer Seite aus.  Während der 
Rundgänge, die am  14.07. 
und 29.07.2018 stattfinden, 
wird über die Geschichte 
des Gartendenkmals, die 
unterschiedlich gestalteten 
Gartenräume, die Denkmä-
ler und Baudenkmäler und 
das Europäische Garten-
netzwerk informiert. Un-
terwegs überraschen viele 
schöne Ausblicke auf die 
den Park umgebende Stadt-

landschaft. Ein Aufstieg auf 
die Aussichtsplattform des 
Elisenturms bietet herrli-

che Fernblicke aus der Vo-
gelperspektive. Treffpunkt 
am 14.07.2018 ist der Platz 
vor der Marienkirche, Ecke 
Wortmannstraße/Hardt-
straße, Führung: Dirk Fi-
scher.
Am 29.07.2018 wird un-
ter der Leitung von Elke 
Brychta der Hardtbusch auf 
der Barmer Seite erkundet. 
Er hat ebenfalls eine span-
nende Geschichte zu erzäh-
len. Serpentinwege führen 
über die Barmer Hardt, den 
„hilligen Berg“. Wo früher 

u.a. der große landwirt-
schaftliche „Hof vor der 
Hardt“ lag, entstanden im 
Laufe der Zeit mehrere be-
deutende Einrichtungen wie 
das Missionshaus der Rhei-

nischen Missionsgesell-
schaft, die „Halleluja-Aka-
demie“ und die Kirchliche 
Hochschule der Bekennen-
den Kirche. Auch ein ethno-
logisches Museum befindet 
sich auf dem Areal. Dort, 
an der Rudolfstraße 137,  
startet dann auch der Rund-
gang. Beginn beider Veran-
staltungen ist um 14.30 Uhr. 
Die Führungen dauern ca. 2 
Stunden. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Es 
wird jedoch um eine Spende 
für den Förderverein histori-
sche Parkanlagen Wupper-
tal gebeten. (ri)
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Inh. Oliver Nogly

Rheinstr. 45
42117 Wuppertal
www.shk-nogly.de

 0202/94623787
0202/94623788

 info@shk-nogly.de

Ruhrstr. 7
42117 Wuppertal
www.shk-nogly.de

Eine spektakuläre Ausstel-
lung ist derzeit im Skulptu-
renpark in der Hirschstraße 
zu sehen. Gleich zwei Aus-
stellungshallen sind Mar-
kus Lüpertz, einem der 
berühmtesten zeitgenössi-
schen Künstler Deutsch-
lands gewidmet. 

Grandios vor allem die bis 
zu vier Meter hohen Figu-
ren in der lichtdurchfluteten 
oberen Halle am äußersten 
Ende des Ausstellungsge-
ländes, von der aus man 
einen weiten Blick über 
das Tal genießen kann. Hier 
schaut die mit Blumen ver-
zierte „Große Flora“ in die 
Ferne, während alle ande-
ren Figuren auf sie blicken. 
Unfertig sehen sie aus. 
Die Proportionen scheinen 
nicht zu stimmen, Glied-
maßen fehlen, Bemalungen 
bleiben unvollendet, und 
doch geht eine ungeheure 
Wirkung von den Expona-
ten aus.

In der mittleren Ausstel-
lungshalle, die direkt am 
Eingang des Parks zu fin-
den ist, sind es vor allem 
Köpfe, die die Fantasie des 
Betrachters anregen. Bunt, 
grotesk und witzig muten 

sie an. Gesichter mit her-
auswachsenden Trichtern, 
Schmollmündern und auf-
gerissenen Augen. 

Die Aufstellung seiner 
Werke begleitete der Meis-
ter selbst. Dazu kam er an-
lässlich seines 77.Geburts-
tags extra nach Wuppertal. 
Auch zur Ausstellungser-
öffnung wenige Tage spä-
ter war Lüpertz zugegen.
Der Titel, unter dem die 
Präsentation zu sehen 
ist, „Der Tod, der bleiche 
Freier“ passt indes nicht so 
ganz. Zwar ist die Grund-
farbe aller Figuren weiß, 
jedoch entsteht durch ihre 
fantasievolle Bemalung ein 
farbenfrohes lebensbeja-
hendes Spektrum, weit weg 
von der Morbidität, die das 
Ausstellungsmotto sugge-
riert.

Wie dem auch sei, die ein-
malige Gelegenheit, sich 
Lüpertz Werke in gran-
dioser Umgebung anzu-
schauen, sollten sich Kun-
stinteressierte nicht entge-
hen lassen. Allerdings ist 
Eile geboten. Nur noch bis 
zum 05.08.2018 kann man 
die Ausstellung besuchen. 
Wer Lüpertz persönlich be-

Bunte Freier
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 Park	des	Monats	und	mehr	

Unterwegs	durch	Wuppertaler	Gartenanlagen	
	

07.07.	 Über	den	Heidt	zu	den	Barmer	Anlagen	–	Treffpunkt	14.00	Uhr	an	
der	Bushaltestelle	Weberstraße	

14.07.	 Die	Elberfelder	Hardt	–	Botanischer	Gartenrundgang	mit	Aussicht	
vom	Elisenturm,	Start	14.30	Uhr	ab	Marienkirche	

14.07.	 Führung	durch	die	Skulpturenausstellung	im	Botanischen	Garten	
der	Hardt,	Beginn	14.30	Uhr	

14.-15.07.	 Offene	Gartenpforte	–	Private	und	öffentliche	Gärten	laden	zum	
Besuch	ein	–	diverse	Orte	

15.07.	 Zeitreise	durch	die	Barmer	Anlagen	–	Treffpunkt	um	15.00	Uhr	
am	Toelleturm	

29.07.	 Die	Barmer	Hardt	–	Der	„hillige“	Berg	–	Rundgang	um	14.30	Uhr	
ab	Rudolfstraße	137	(VEM)	

05.08.	 Vom	Ehrenfriedhof	durchs	Toelleturmviertel	–	Treffpunkt	um	
13.30	Uhr	am	Friedhofseingang	Lönsstraße	

12.08.	 Die	Unterbarmer	Höhenlagen	–	Wanderung	rund	um	den	
Skulpturenpark,	Start	14.00	Uhr	

19.08.	 Von	Denkmal	zu	Denkmal	–	Rundgang	durch	die	unteren	Barmer	
Anlagen	–	Treffpunkt	13.00	Uhr	Eingang	Ottostraße	

08.09.	 Führung	durch	die	Skulpturenausstellung	im	Botanischen	Garten	
der	Hardt,	Beginn	14.30	Uhr	

08.09.	 Spurensuche	in	Barmer	Anlagen	und	Wald	–	Treffpunkt	15.00	Uhr	
am	Toelleturm	

09.09.	 Ronsdorf	meets	Kunstrausch	–	Land-Art-Aktion	-	Start	14.00	Uhr	
am	Gerätehaus	Friedenshort	55	

15.-16.09.	 Offene	Gartenpforte	–	Private	und	öffentliche	Gärten	laden	zum	
Besuch	ein	–	diverse	Orte	

16.09.	 Hin	und	weg	in	Ronsdorf	–	Noch	einmal	den	Kunstrausch	erleben,	
Treffpunkt	14.00	Uhr	am	Friedenshort	

14.10.	 Friedrichsberg	und	Königstann		-	Rundwanderung	auf	den	
Elberfelder	Südhöhen,	Beginn	14.00	uhr	

18.11.	 Ehrenfriedhof	Barmen	-	Führung	zum	Volkstrauertag,	Start	um	
14.00	Uhr	

29.12.	 Lichtertreppe	–	Der	de	Weerthsche	Garten	im	Kerzenschein	ab	
17.00	Uhr	
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gegnen will, hat dazu am 
13.07.2018 die Gelegen-
heit. Dann wird der Künst-
ler in der neuen oberen 
Ausstellungshalle über sein 
Schaffen sprechen.  Beginn 
ist um 19.00 Uhr. Im An-
schluss besteht die Mög-
lichkeit zu einem Einkehr-
schwung ins Café Podest 
auf dem Museumsgelände.  
Eine Führung durch 
die Ausstellung  findet 
eine Woche später am 
22.07.2018 in der Zeit von 
13.00-14.30 Uhr statt. Wei-
tere Infos sind dem aktuel-
len Museumsflyer zu ent-
nehmen, den wir in unserer 
Geschäftsstelle für Interes-
sierte bereithalten. (ri)

Bunte Freier

Ich will zu Hause bleiben!
Auch im Alter selbstständig daheim wohnen.

Das eigene Haus, selber geplant und gebaut. Da will jeder 
so lange wie möglich wohnen. Es ist das zu Hause auf das 
man stolz ist und in dem man sich wohl fühlt. Aber im Alter 
können einige Dinge beschwerlich werden. Einkaufen, Kochen, 
Putzen und auch das Spazierengehen. Manchmal helfen die 
Kinder und Enkelkinder, diese haben aber nicht immer Zeit, 
sie haben ja auch ihr eigenes Leben, ihren Beruf, die Schule 
und die Ausbildung. Genauso wie die Nachbarn. Also was 
kann man machen? Wo gibt es Unterstützung? Seit einigen 
Jahren gibt es den Betreuungsdienst Home Instead Wup-
pertal. Die Mitarbeiterinnen kommen stundenweise ins Haus 
und unterstützen bei der täglichen Hausarbeit und können 
bei der Grundpflege helfen. Aber sie haben auch immer Zeit 
für ein Gespräch und einen Spaziergang.

Geschulte Betreuungskräfte
Die Seniorenbetreuerinnen werden intern intensiv auf ihre 
Aufgabe vorbereitet und ständig weitergebildet und geprüft. 
Viele sind auch ganz speziell im Umgang mit demenziell ver-
änderten Menschen geschult. Einige sind auch spezialisiert 
auf die Betreuung von Kindern und Menschen mit einer Be-
hinderung.

Unterstützung von der Pflegekasse
Und diese Betreuung wird von der gesetzlichen Pflegekasse 
unterstützt! Jedem Pflegebedürftigem ab Pflegegrad 1 ste-
hen jährlich 1.500 Euro für diese Betreuung zu. Ab Pflege-
grad 2 kommen noch zusätzlich die Gelder aus der Verhin-
derungspflege und Kurzzeitpflege dazu. Das sind nochmal 
2.418 Euro im Jahr. Diese Gelder werden nicht in bar ausge-

zahlt, sondern dafür kann man Unterstützung über einen bei 
der Pflegekasse zugelassenen Betreuungsdienst in Anspruch 
nehmen. Wer in 2017 diese Gelder noch nicht abgerufen hat, 
kann diese noch bis zum 30.6.2018 anfordern. Gelder aus 
2015 und 2016 sogar bis Ende 2018. 

Beratung
Wie und wo man dieses Budget für die häusliche Unterstüt-
zung bekommt, dazu berät gerne Peter Plog, Inhaber des 
Betreuungsdienstes Home Instead in Wuppertal. Tel.: 0202/ 
31733770 oder auch per Julil: wuppertal@Homeinstead.de

Jeder Home Instead Betrieb ist unabhängig und selbstständig.  © 2015 Home Instead GmbH & Co. KG

Rufen Sie uns an!

0202 317 337 72
  Wir beraten Sie gerne – unverbindlich und kostenfrei!

Hand in Hand
Seniorenbetreuung Peter Plog
Anerkannter Betreuungs- und  

Pflegedienst für Wuppertal
Heinz-Fangman-Straße 2–4 ·  42287 Wuppertal

wuppertal@homeinstead.de

www.homeinstead.de
Kosten-

übernahme

durch alle

Pflegekassen

möglich

Von wenigen Einsätzen pro Woche bis hin zur  
dauerhaften, stundenintensiven Betreuung.  
Wir sind für Sie da, wann immer Sie uns brauchen!
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V o n  F a l l  z u  F a l l

Reichen Sie das

Eigentümer 
Journal

weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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Ihr Spezialist für Beleuchtung

Kaiserstr. 124 • 42329 Wuppertal • Tel. 0202-27026383 • Mobil: 0160-96961210
info@amico-lichtdesign.de • www.amico-lichtdesign.de

Neben der aktuellen Sonderausstel-
lung „Jankel Adler und die Avant-
garde“ ist die Sammlung des von der 
Heydt Museums ein wenig aus dem 
Blickfeld der Öffentlichkeit geraten. 
Zu Unrecht, wie viele meinen. Ver-
fügt das Museum doch über  einen 
Bestand von 3000 Gemälden, 400 
Skulpturen und 30.000 grafischen 
Blättern und gehört damit zu den 
wichtigsten Kunstorten Deutschlands. 

Einen besonderen Schwerpunkt 
der Sammlung bildet die Kunst des 
Expressionismus und der zwanzi-
ger Jahre. Die herausragendsten 
Werke dieser Epoche sind noch bis 
zum 05.08.2018 im von der Heydt  

Museum zu sehen, so insbeson-
dere Bilder der Künstlergruppen des 
„Blauen Reiters“ und der „Brücke“. 
Sie erlebten die Jahre vor dem Ersten 
Weltkrieg als Anbruch einer neuen, 
innerlichen und von allen bürgerli-
chen Konventionen befreiten Zeit, für 
die man neue Ausdrucksformen fand. 
In den 1920er Jahren wiederum stan-
den neue Motive im Vordergrund, mit 
denen Künstler die gesellschaftliche 
Situation der Nachkriegszeit aus ihrer 
persönlichen Sicht kommentierten.
 
Weltbekannte Gemälde von, Franz 
Marc, Ernst Ludwig Kirchner, Er-
ich Heckel, Adolf Erbslöh, Oskar 
Schlemmer August Macke, Alexej 
Jawlenski, Wassily Kandinsky, Gab-
riele Münter, Georg Scholz, Max 
Beckmann, Otto Dix, Pablo Picasso 
und Francis Bacon nennt das von der 
Heydt Museum sein eigen. Sie alle an 
einem Ort zu sehen ist absolut beein-
druckend. Ein Muss für alle Freunde 
der Kunst, die die Gelegenheit zu 
einem Besuch der Sammlungs-High-
lights nicht verpassen sollten. (ri)

Highlights des Expressionismus
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.
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Projekte am Start
Jetzt geht´s los: Die ersten Projekte, 
die im in der Bewerbung um eine 
Finanzierung aus dem Bürgerbudget 
das Rennen gemacht haben, werden 
jetzt umgesetzt. Den Anfang machen 
der Spielplatz Waldkampfbahn, die 
Nordbahntrasse und die Alte Syna-
goge.

Kurz zur Erinnerung: Im vergange-
nen Jahr (siehe Eigentümerjournal 
Oktober 2017) hat die Stadt Wup-
pertal erstmals ein eigenes Budget 
für Ideen aus der Bürgerschaft zur 
Verfügung gestellt. Alle Wupperta-
ler konnten ihre Projektvorschläge 
einreichen und über die besten Ideen 
abstimmen. 

Im Oktober standen die sechs Gewin-
ner fest. Nachdem der Rat der Stadt 
fünf Projektideen für den Haushalts-
plan im Dezember 2017 bestätigte, 
ging es für die Fachressorts und das 
Team der Stabsstelle Bürgerbeteili-
gung in die Planungsphase. 

Gemeinsam mit den Ideengebern 
arbeitet die Verwaltung momentan 
an einer zeitnahen Umsetzung. Die 
Gemeinschaftsstiftung für Wupper-
tal übernimmt die Finanzierung von 
drei Gewinnerideen durch die Aus-
schüttung einer zweckgebundenen 
Spende. 

Als erstes sichtbares Projekt steht 
die Neugestaltung des Spielplatzes 
an der Waldkampfbahn in Vohwin-

kel, kurz vor der Umsetzung. Bei der 
Planung wurden die Anregungen der 
Bürger rund um den Ideengeber von 
den Fachressorts miteinbezogen. 
Auch das Projekt „Sitzbänke entlang 
der Nordbahntrasse“ wird bald mit 
Hilfe der Gemeinschaftsstiftung für 
Wuppertal“ realisiert. Bei einer ge-
meinsamen Trassenbegehung legten 
die Ideengeberin, Vertreter der Wup-
pertalbewegung und das Team der 
Stabsstelle Bürgerbeteiligung und 
Bürgerengagement mögliche Orte 
für die Aufstellung der Bänke fest. 

Ein Resultat des Bürgerbudgets ist 
ebenfalls, dass die Dauerausstellung 
der Alten Synagoge um ein Modul 
zu Formen des aktuellen Antisemi-
tismus ergänzt wird. Das neue Modul 
kann ab Ende Oktober 2018 besich-
tigt werden. Für die Umsetzung der 

PARKETT
LANDHAUSDIELEN
LAMINAT
DESIGNBELAG
TERRASSEN AUS HOLZ
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weiteren Gewinnerideen finden der-
zeit intensive Abstimmungsgesprä-
che zwischen den Ideengebern und 
den Fachressorts der Stadtverwaltung 
statt, heißt es aus dem Rathaus. (ri)
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Als Eigentümer 
bieten wir in einem 
Einkaufscentrum 
der Südstadt zur 
Vermietung an: 
Verkaufs-/Lager-/
Büro-/Praxisräume 
in unterschied-
lichen Größen. 
Gern können Sie 

einen Besichtigungstermin mit uns vereinbaren.
Tel./Fax. 02191-663366/663630

Neue Förderprogramme
Die Stadt Wuppertal macht darauf 
aufmerksam, dass das Land NRW 
neue Förderbestimmungen für die 
öffentliche Wohnraumförderung ver-
öffentlicht hat. Informationen, Tipps 
und Hilfestellung zum öffentlichen 
Wohnungsbau gibt beim Ressort 
Bauen und Wohnen in der Winkler-
straße 1- 3, gegenüber dem Barmer 
Bahnhof.
 
Wie Ressortleiterin Martina Jus-
tus-Lohrmann mitteilt, stehen ab so-
fort bis zum Jahr 2022 vier Milliar-
den Euro zur Verfügung. Gefördert 
wird neben dem Bau von Mietwoh-
nungen auch die Modernisierung von 
Wohnraum, das studentische Woh-
nen, die Entwicklung von Wohnquar-
tieren, und die Kooperation in der 
Region. Außerdem soll barrierefreier 
Wohnraum eine besondere Förde-
rung erhalten.

Damit diejenigen, die in Wuppertal 
investieren und sich über die unter-
schiedlichen Förderungen informie-
ren wollen, die Infos und Ansprech-
partner leicht finden, hat das zustän-
dige Ressort mehrere Möglichkeiten 
geschaffen. Online gibt es Infos unter 

www.mhkbg.nrw/wohnen/wohnenin-
derStadt/Foerderung/index.php 

Für die telefonische Kontaktauf-
nahme stehen Mitarbeiter unter der 
Nummer 0202 563-7007 zur Verfü-
gung. (ri)
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Kettelservice • Stufenmatten • Sockelleisten • Bandeinfassung
Teppiche • Sonderanfertigungen • direkt vom Hersteller

Vorwerk Stufenmatten • Tretford Stufenmatten • Sisal Stufenmatten
Industrieller Umkettelungsbetrieb

Kettelservice TUS Paridis Wuppertal
Garterlaie 40 · 42327 Wuppertal

0202 / 74 25 52 · www.paridis.de 
Geschäftszeiten:

Mo. bis Fr.: 08:00 - 17:00 Uhr. Verkauf und Produktion 
(Mittagspause von 13:00 - 14:00)

+++ Sa.: 09:00 - 14:00 Uhr nur Verkauf. +++
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Wuppertaler Termine 
Was ist los im Tal? Die wichtigsten Feste und Veranstaltungen der nächsten zwei Monate 

01.07.	 Keine	Gnade	für	die	Wade	–	Schwebebahnlauf	vom	Opernhaus	zum	Haspel	–	Über	9000	Teilnehmer	haben	
gemeldet	

01.07.	 Skulpturenprojekt	auf	der	Hardt	–	Vernissage	mit	verschiedenen	Künstlern	um	11.00	Uhr	im	Botanischen	Garten	
01.07.	 Stadtspaziergang	auf	den	Spuren	von	Friedrich	Engels	–	Treffpunkt	15.00	Uhr	auf	dem	Laurentiusplatz	

03.07.	–	04.07.	 Essen	aus	aller	Herren	Länder	–	Streetfood-Festival	der	Uni	Wuppertal	auf	dem	Uni-Gelände	am	Grifflenberg,	
jew.	von	11.30	–	21.00	Uhr	

06.07.	 Tierisch	was	los	–	Kinderfest	im	Wuppertaler	Zoo	von	15.00	–	18.00	Uhr	
06.07-.	–	08.07.	 Heiße	Rhythmen,	Coole	Drinks	–	Elberfelder	Cocktailfest	auf	dem	Neumarkt	und	den	Straßen	der	Innenstadt	

07.07.	 Hallo	Talwärme	–	Familienfest	am	Heizkraftwerk	Kabelstraße	4	–	Letzte	Möglichkeit	zur	Besichtigung	der	
stillgelegten	Anlage	von		14.00	–	17.00	Uhr	

08.07.	 Shoppen,	was	das	Zeug	hält		–	Verkaufsoffener	Sonntag	in	der	Elberfelder	City	von	13.00	–	18.00	Uhr	
08.07.	 Da	staunt	der	Strauß	-	Walzerklänge	mit	dem	Johann-Strauß	Orchester	Wuppertal	–	Konzertmuschel	im	Zoo	–	

Von	11.30	–	13.00	Uhr	
09.07.	 Sommernachtstraum	–	Das	Wuppertaler	Sinfonieorchester	spielt	im	Schulzentrum	Süd	am		

Jung-Stilling-Weg	–	Beginn	19.00	Uhr	
11.07.	 Saubere	Sache	–	Haus-	und	Grund	Infoveranstaltung	zum	Thema	Fassadenreinigung	um	14.00	Uhr	am	Objekt	

Selmaweg	29	a/b	
11.07.	 Semester-Abschlusskonzert	des	Wuppertaler	Uni-Orchesters	in	der	Immanuelskirche,	Beginn	20.00	Uhr	
12.07.	 Schlösser	und	Beschläge	–	Industrie	einmal	Live	erleben	bei	einem	Rundgang	durch	die	Firma	La	Porte,		

Hölker	Feld	22,	Beginn	14.00	Uhr	
13.07.	 Es	flimmert	was	im	Tal	–	Start	der	Open	Air	Kino-Saison	im	Innenhof	der	Alten	Feuerwehrwache	an	der	Gathe	

(bis	25.08.)	
14.07.	 Kunst	in	der	Natur	-	Führung	durch	die	Skulpturenausstellung	auf	der	Hardt	–	Los	geht’s	um	14.30	Uhr	
15.07.	 Body-Painting,	Live	Musik	–	Finissage	der	Bernd	Hansen	Ausstellung	im	Glashaus	des	botanischen	Gartens	auf	

der	Hardt,	Beginn	15.00	Uhr	
19.07.	 Punktstück	–	Neue	Ausstellung	im	Skulpturenpark	Waldfrieden	an	der	Hirschstraße	(bis	26.09.)	

21.07.	–	22.07.	 Dönberg	im	Ausnahmezustand	–	Schützenfest	mit	Umzug,	Festzelt	und	allem,	was	dazu	gehört	
26.07.	 Unter	Strom	–	Die	WSW	präsentieren	historische	Sammlung	–	Von	15.00	–	17.00	Uhr	im	Umspannwerk	

Wichlinghauser	Straße	32	
03.08.	–	05.08.	 Es	lebe	die	Rebe	–	Wuppertaler	Winzerfest	auf	dem	Johannes-Rau-Platz	in	Barmen	

05.08.	 Ölberger	Kunst-	und	Kulturmarkt	–	Kreatives	und	Alternatives	auf	dem	Otto-Böhne-Platz	
05.08.	 Aufbruch	in	die	Moderne	–	Letzte	Möglichkeit	zum	Besuch	der	sehenswerten	Sammlungs-Schau	im	von	der	

Heydt	Museum	
05.08.	 Bunte	Freier	–	Letzte	Möglichkeit	zum	Besuch	der	Lüpertz	Skulpturen	im	Skulpturenpark	Waldfrieden	an	der	

Hirschstraße	
09.08.	–	12.08.	 Palmen,	Sand	und	Sonne	–	Die	Karibik	kommt	nach	Barmen	–	Stadtfest	mit	Cocktails	und	Co	auf	dem		

Johannes-Rau-Platz	
12.08	 Jankel	Adler	-	Letzte	Möglichkeit	zum	Besuch	der	Sonderausstellung	im	von	der	Heydt	Museum	
11.08.	 Open	Air	und	Live	-		Straßenfest	in	der	Aue	rund	ums	Café	Zweistein	Beginn	des	Bühnenprogramms	um		

13.30	Uhr		
17.08.	–	18.08.	 Muntermacher	aus	dem	Mittelalter	-	Feuertal	Festival	auf	der	Waldbühne	der	Parkanlage	Hardt	

18.08.	 ENTITY	–	Neue	Ausstellung	im	Skulpturenpark	Waldfrieden	an	der	Hirschstraße	(bis	27.01.)	
18.	–	19.08.	 Die	Hardt	in	Fahrt	-	Sommerfest	rund	um	den	Elisenturm	im	Botanischen	Garten	

24.08.	–	26.08.	 Rebensaft	schafft	Lebenskraft	-	Weinfest	auf	dem	Bandwirkerplatz	in	Ronsdorf	
01.09.	 Es	lebe	der	Matsch	-	XLETIX	Challenge	NRW	2018	im	Steinbruch	Oetelshofen		

07.09.	–	08.09.	 24	h	Wuppertal	Live	–	Tag	bzw.	Nacht	der	offenen	Tür	in	öffentlichen	und	privaten	Einrichtungen	
08.09.	 Wuppertal,	Wetter,	Witten	-		Mammutmarsch	–	100	km	durch	NRW	–	Start	und	Ziel	ist	auf	der	Nordbahntrasse	

08.09.	–	11.09.	 Rummel	auf	den	Südhöhen	-	Cronenberger	Kirmes	in	der	Kemmannstraße	
09.09.	 Entdecken,	was	verbindet	-	Tag	des	offenen	Denkmals	in	diversen	privaten	und	öffentlichen	Einrichtungen	
16.09.	 Ölberger	Kunst-	und	Kulturmarkt	-	Kreatives	und	Alternatives	auf	dem	Otto-Böhne-Platz	
16.09.	 Auf	zum	Lauf	-	Sparda	Cross	Triathlon	
16.09.	 Tag	des	Sports	-	Aktionen	zum	Anschauen	und	mitmachen		
22.09.	 Rund	um	den	See	-		Volkslauf	an	der	Ronsdorfer	Talsperre	
05.08.	 Lüpertz	Letzter	Tag	

	



TAL AKTUELL

EIGENTÜMERJOURNAL JULI 201820

	

Mittwochs auf ein Stündchen bei 
Haus + Grund Wuppertal und Umland in Elberfeld 

 
Technische Sonderveranstaltung 

 
Fassadenreinigung als Alternative zum Neuanstrich 

 
 
Zu unserer bewährten Fachveranstaltungsreihe „Mittwochs bei Haus + Grund in Elberfeld“ 
können wir für unsere Mitgliedern und interessierten Nichtmitgliedern eine interessante tech-
nische Sonderveranstaltung anbieten. Im Rahmen der praktisch angelegten Veranstaltung 
findet an einer Fassade eine Vorführung einer professionellen Fassadenreinigung statt.  
 

Mittwoch, 11. Juli 2018,  Beginn: 14:00 Uhr 
Ort: Selmaweg 29a/b, 42117 Wuppertal 

 
Für die Eigentümer ist eine Fassadenreinigung eine sehr interessante Alternative, da nach 
dem Angaben der Fachfirma mit der Reinigung eine porentiefe Algen- und Schmutzentfer-
nung einhergeht, die Arbeiten schnell und ohne Gerüst möglich sind, so dass die Fassaden-
reinigung bis zu 70% günstiger als ein klassischer Neuanstrich sein kann. 
 
Im vergangenen Oktober war bei „Mittwochs bei Haus + Grund in Elberfeld“die erste techni-
sche Sonderveranstaltung zur Thematik Fassadenreinigung als Alternative zum Neuanstrich 
von sehr vielen Mitglieder besucht worden. Die an unserer Geschäftsstellenobjekt durchge-
führte Fassadenreinigung war ein voller Erfolg. Unsere Fassade erstrahlt weiterhin im neuen 
Glanz. Dies sowie der Wunsch vieler Mitgliedern nach Wiederholung hat uns darin bestärkt, 
die Vorteile einer Fassadenreinigung anlässlich einer weiteren technischen Sonderveranstal-
tung vorzuführen. 
 
Wir freuen uns daher - in Kooperation mit der Fachfirma Hermes Fassadenreinigung GmbH - 
den Mitgliedern und Interessierten diese Sonderaktion nochmals anbieten zu können. 
 
 
Die Veranstaltung ist kostenlos und auch für interessierte Nichtmitglieder geöffnet.  
 
Aktionspreis für Mitglieder bei Teilnahme am Veranstaltungstag! Für unsere teilneh-
menden Mitglieder, die sich am Tag der Veranstaltung oder innerhalb einer Woche danach 
für eine Fassadenreinigung des eigenen Objekts durch die Firma Hermes Fassadenreinigung 
GmbH entscheiden sollten, konnten wir mit dem Kooperationspartner das Angebot von 
Preisnachlässen, die vom jeweiligen Objekt abhängig sind, verabreden. Interessierte, die an 
diesem Tag bei uns Mitglied werden, können auch von der Aktion profitieren. 
 
Eine vorherige tel. Anmeldung zur besseren Planung wäre wünschenswert; ist aber 
nicht Bedingung. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. 
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Kontakt:

Fon: (0202) 47 81 102
Fax: (0202) 47 81 112
E-Mail: anzeige@cronenberger-woche.de

Mit freundlichen Grüßen

Korrektur-Vorlage von der Cronenberger Woche 

Wir drucken in Kürze die von Ihnen bestellte Anzeige. 
Bitte prüfen Sie den Text auf seine Richtigkeit und geben uns 
eventuelle Änderungswünsche umgehend auf.

Bei Nichtbeantwortung gehen wir von Ihrer Druckgenehmigung aus.

Eine Firma der
Vogel Unternehmensgruppe

Kniprodestr. 23
42369 Wuppertal

Tel.: 02 02/66 06 07
Mobil: 01 52/53 77 56 26

baupartner@vogel-wuppertal.de
www.vogel-wuppertal.de

Alle Modernisierungs- 
und Bauleistungen - 
alles aus einer Hand:

s Bodenbeläge u. Malerarbeiten

s Trockenbau- u. Fliesenarbeiten

s Elektro- u. Sanitärinstallation

s komplette Gebäudesanierung

s Schlüsselfertiger Neubau
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für Ihr
Festpreisangebot!

Eine Firma der
Vogel Unternehmensgruppe

Kniprodestr. 23
42369 Wuppertal

Tel.: 02 02/66 06 07
Mobil: 01 52/53 77 56 26

info@vogel-wuppertal.de
www.vogel-wuppertal.de

Professionelle & günstige
BAUFINANZIERUNG
s über 25 Jahre Erfahrung

s Beratung zu allen Fragen rund
um den Kauf Ihrer Immobilie

s gemeinsame Besichtigung Ihrer
Wunschimmobilie

s Unterstützung bei den
Preisverhandlungen

s Zinssicherheit über die gesamte
Laufzeit

s Wir finden den günstigsten Zins
mit dem besten Konzept

Auch Privatkredite 
zur freien Verwendung!

BAUFINANZIERUNG
professionell & günstig

   

Ihr Heizungs- und Sanitär-Kundendienst in der Südstadt
• Reparaturen • Neuanlagen • Gasheizungen
Meisterbetrieb in der Innung Wuppertal
Gerstenstraße 4a  •  42119 Wuppertal-Elberfeld  
� 0202/424912  •  michael-ortmeier@t-online.de

über 45
Jahre

im Dienst
des 

Kunden

Karlstrasse 37 | D - 42105 Wuppertal | Fon: +49 202 2443440 

So wird der Neubau zum Traumhaus

Studie zeigt, welche Faktoren Bauherren zufrieden machen

(djd). Die Bauqualität, die richtige 
Größe und ein passender Grundriss: 
Das sind die wichtigsten Faktoren da-
für, dass Bauherren mit ihrem Eigen-
heim so richtig zufrieden sind und von 
sich behaupten: „Wir wohnen in unse-
rem Traumhaus.“ Zu diesem Ergebnis 
kam eine aktuelle Bauherrenstudie im 
Auftrag des Fertighausherstellers Fin-
gerHaus.

Alles aus einer Hand
Inzwischen ist in Deutschland im 
Durchschnitt schon jedes fünfte neu 
genehmigte Ein- oder Zweifamilien-
haus ein solches maßgeschneidertes 
Modell in Holzrahmen-Bauweise. „Die 
Entscheidung mit einem Fertighaus-
hersteller zu bauen, basiert häufig auf 
dem Alles-aus-einer-Hand-Prinzip und 
der damit verbundenen Sicherheit“, 
weiß Dr. Mathias Schäfer, Geschäfts-
führer des nordhessischen Eigenhei-
manbieters. Während viele Bauherren 
nervenaufreibende und zeitintensive 
Tage und Wochen auf ihrer Baustelle 
verbringen, können sich die künftigen 
Besitzer moderner Fertighäuser ver-
gleichsweise entspannt zurücklehnen. 
Wer sich für einen schlüsselfertigen 
Neubau entscheidet, muss in der Bau-
phase nicht einmal selbst Hand anle-
gen. In persönlichen Gesprächen mit 
der Baufamilie werden schon vor Bau-
beginn die Architektur, der Grundriss 
und die Ausstattung des Hauses ganz 
auf die persönlichen Wünsche abge-

stimmt. Fertighäuser sind längst keine 
Eigenheime von der Stange mehr, se-
rienmäßig sind aber der hohe Baustan-
dard und die Energieeffizienz. Wie ein 
Maßanzug werden die Pläne den Bau-
herren auf den Leib geschneidert, wit-
terungsunabhängig im Werk umgesetzt 
und später auf der Baustelle fügen sich 
die vorgefertigten Elemente innerhalb 
kurzer Zeit präzise zusammen.

Gute Umfrageergebnisse
Kein Wunder, dass Bauherren auch 
nach ihrem Einzug die Entscheidung 
für ihren Hausbau-Partner nicht be-
reuen, wie die Studie zeigt. Dabei ha-
ben 918 Bauherren, die 2010, 2012 
oder 2013 in ihr Traumhaus eingezo-
gen sind, 32 Fragen in zehn Kategorien 

beantwortet. 99,3 Prozent stimmen der 
Aussage „Die Entscheidung für ihren 
Haushersteller war richtig“ voll zu. 98 
Prozent der Befragten loben die Bau-
qualität, 97 Prozent finden die Größe 
des Hauses passend und sind mit der 
Energieeffizienz ihres Holzfertighau-
ses zufrieden, 96 Prozent mögen den 
Grundriss und 94 Prozent finden die 
Ausstattung gelungen. Die Studie 
2017 sei ein Beweis dafür, wie hoch 
der Standard moderner Fertighäuser 
heute ist, so Geschäftsführer Dr. Schä-
fer. Dank der Tipps und Checklisten, 
kann die Studie auch eine Hilfestellung 
für alle sein, die ebenfalls ihren Traum 
vom Eigenheim erfüllen wollen. Sie 
kann per E-Mail an bauherrenstudie@
fingerhaus.de angefordert werden.

Fo
to

: 
dj

d/
Fi
ng

er
ha

us



NEUES UND WISSENSWERTES

EIGENTÜMERJOURNAL JULI 20182214 Eigentümerjournal   |   April 2015

N e u e s  u n d  W i s s e n s w e r t e s
Freizeitspaß ohne Reisestress

Mit einem eigenen Pool beginnt der Urlaub bereits an der 
Terrassentür
(djd). Wer ein Haus besitzt, für den ist 
der eigene Garten die wichtigste Frei-
zeit- und Erholungszone. Urlaubsge-
fühle pur warten nur wenige Schritte 
entfernt hinterm Haus. Hier kann man 
relaxen, Sport treiben, mit Freunden 
grillen oder mit Nachbarn Sommer-
feste feiern. Die Krönung des priva-
ten Freizeitparadieses ist es natürlich, 
wenn ein Swimming-Pool den Mittel-
punkt der Gartenanlage bildet. Dann 
gibt es noch ein paar gute Gründe 
mehr, das eigene Grundstück zum Le-
bensmittelpunkt zu machen.

Erholung pur statt Stau 
und voller Badestrände
Mit dem eigenen Schwimmbad ist 
jederzeit Urlaubszeit, ohne Stau, 
überfüllte Züge, lange Wartezeiten 
am Flughafen oder Schlangen an den 
Kassen der Freizeit- und Erlebnis-
bäder. Dabei sind Pools längst nicht 
mehr nur für gut Betuchte erschwing-
lich. In Abhängigkeit von Poolgröße 
und Ausstattung muss ein Becken in-
klusive der technischen Ausstattung 
heute nicht mehr kosten als die Aus-
gaben für einen vierwöchigen Hote-
lurlaub mit der ganzen Familie. Platz 
genug ist in den meisten Gärten - man 
sollte bei der Planung nur darauf ach-
ten, dass der gewählte Platz mög-
lichst sonnenexponiert liegt und dass 
er nicht von großen Bäumen überragt 

wird, die ihr Laub direkt ins Wasser 
fallen lassen. Infos und Tipps zur Pla-
nung gibt es unter www.duw-pool.de.

Investition in Lebensqualität
Moderne Techniken helfen dabei, 
dass Poolpflege und -heizung we-
der hohe Kosten noch großen Auf-
wand verursachen. Reinigungsro-
boter säubern Beckenboden und 
Rand, während es sich die Besitzer 
im Liegestuhl bequem machen. Und 
mit moderner Wärmepumpentechnik 
lässt sich die Wärme für angenehme 
Badetemperaturen effizient und um-

weltfreundlich erzeugen. Wer den Ba-
despaß bis in den Herbst verlängern 
möchte, kann das Becken zudem mit 
einer glasklaren Schiebeüberdachung 
wetterfest machen, die sich im Som-
mer öffnen und bei kühleren Tempe-
raturen komplett schließen lässt. Die 
Investition zahlt sich in Form von 
Lebensqualität aus: Schwimmen gilt 
als eine der gesündesten Sportarten 
und beim Tollen im Wasser vergisst 
der Nachwuchs sogar die Spielekon-
sole oder das sonst allgegenwärtige 
Smartphone.

Fo
to

: 
dj

d/
Zo

di
ac

 P
oo

l D
eu

ts
ch

la
nd



NEUES UND WISSENSWERTES

JULI 2018 EIGENTÜMERJOURNAL 2314 Eigentümerjournal   |   April 2015

N e u e s  u n d  W i s s e n s w e r t e s

Fo
to

: 
dj

d/
Zo

di
ac

 P
oo

l D
eu

ts
ch

la
nd

Schöne Aussichten für den Sommer

Ein solides Glasschiebedach für die Terrasse schützt vor 
den Launen der Natur
(djd). Nicht immer hält der Sommer 
in heimischen Gefilden das, was sein 
Name verspricht. Zu ärgerlich ist es, 
wenn ein Regenschauer oder Wind-
böen der lange geplanten Grillparty 
einen Strich durch die Rechnung ma-
chen. Dabei lässt sich ganz einfach für 
Abhilfe sorgen - etwa mit einem soli-
den Glasdach auf der Terrasse. Dank 
der transparenten Scheiben bleibt der 
freie Blick gen Himmel erhalten, an 
sonnigen und warmen Tagen wiede-
rum lassen sich die Glasscheiben ganz 
einfach zur Seite schieben.

Ein Cabriodach für den Garten
Wie bei einem Cabriolet, dessen Dach 
sich je nach Witterung öffnen oder 
schließen lässt, bietet auch ein Glas-
schiebedach im Garten alle Freiheiten. 
Auf diese Weise ist der Gartenbesitzer 
auf die Launen der Witterung vorbe-
reitet und kann den Sommer deutlich 
länger und intensiver genießen. Beim 
Modell Vitello-Flex etwa lassen sich 
bis zu 75 Prozent des Daches mit dem 
größenverstellbaren Teleskopstab öff-
nen, um einem Hitzestau an heißen 
Tagen vorzubeugen. Alternativ ist 
auch die Ausführung mit einem Mo-
torantrieb möglich. Dabei erfolgt die 
Steuerung der einzelnen Glasscheiben 
bequem per Fernbedienung oder mit 
einem Schalter im Innenraum. Wichtig 
an verregneten Tagen: Die verschieb-
baren Glaselemente und die rostfreie 
Aluminiumkonstruktion sind wasser-
undurchlässig und dicht.

Die Gartensaison spürbar 
verlängern
Jedes Glasschiebedach sollte exakt 
passend zur jeweiligen Terrasse ge-
plant und von erfahrenen Fachhand-
werkern montiert werden, um langle-
big und sicher seinen Zweck zu erfül-
len. Neben den Größendimensionen 
kann der Gartenbesitzer aber auch die 
Wunschfarbe der Alu-Profile, passend 
zum Stil des Eigenheims, auswählen. 
Unter www.joka-system.de gibt es 
mehr Informationen dazu. Und wer 

noch mehr Komfort wünscht, kann das 
Terrassendach sogar noch erweitern: 
Mit seitlichen Glasschiebeelementen 
und Fensterprofilen entsteht so ein 
Sommergarten, der sich auch bei seit-
lichen Witterungseinflüssen ausnahms-
los nutzen lässt.
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Stefan Peukert Garten- und Landschaftsbau  
Staatl. geprüfter Techniker für Gartenbau  
 
Wittener Straße 84 
42279 Wuppertal 
 
Tel.:    0202-2819933  
Fax:    0202-2502006     
 
 Anlagenpflege, Gartenpflege, Fällungen, 
 Pflanzungen, Pflaster, Plattenbeläge, Holz- 
 beläge, Teichbau, Steingärten, Winterdienst 
  
Gerne machen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot und beraten Sie zu Ihren 
Fragen rund um den Garten!   Rufen Sie uns an! 
 
www.galabau-peukert.de/   Mail :   info@galabau-peukert.de  
 
 

Haben Sie Ihren Tank
aufgefüllt?
                      Rufen Sie uns an.
                      Tel. 02 02/30 38 43

Mineralöle · 42103 Wuppertal

(djd). Moderne Gewächshäuser sind 
nicht nur nützlich, sondern mit ih-
rem ansprechenden Design vor allem 
auch dekorativ. Längst haben sie sich 
zum Hingucker im Garten entwi-

ckelt und werden dort nicht mehr am 
Rand, sondern zentral, in der Nähe 
des Wohnhauses, platziert. Je nach 
Standort und Verwendung gibt es un-
terschiedliche Formen von Gewächs-

häusern. Die klassische Variante ist 
das freistehende Gewächshaus mit 
Satteldach und einem rechteckigen 
Grundriss. Besonders auffällig und 
langlebig zugleich sind Gewächshäu-

Britische Gartenkultur mitten in Deutschland

Gewächshäuser im viktorianischen Stil bilden das Zentrum 
des Gartens
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nenten vorgefertigt. Der Grundriss ist 
meist rechteckig, das Satteldach hoch 
und spitz. In der Mitte der filigranen 
Schmuckstücke befindet sich oft ein 
Erker mit dem Eingang. Alle weite-
ren Informationen gibt es unter www.
britishstyle.info.

Für die Pflanzen optimale 
Bedingungen schaffen
Damit Hobbygärtner Freude am Ge-
wächshaus haben, muss das Innen-
leben im Zusammenspiel von Klima 
und Raum optimiert sein. Schließ-
lich haben hier Lilien und Rosen ihre 
Heimstatt, es sollen tropische Farne, 

ser ganz aus Glas im rustikal-vikto-
rianischen Stil: Sie führen die große 
Tradition der britischen Gartenkul-
tur des 19. Jahrhunderts fort und 
sind zugleich multifunktional. Mit 
einem Wintergarten sind Gewächs-
häuser im Übrigen nicht zu ver-
wechseln: Sie steigern die Lebens-
qualität im Außenbereich, wenn das 
Leben ab dem Frühling wieder vor-
wiegend im Freien stattfindet. 

Jedes Gewächshaus ein Unikat
Die Hartley Botanic Gewächshäuser 
beispielsweise haben eine 80-jäh-
rige Tradition. Die klare, geordnete 
und praktische Struktur ist in dieser 
Zeit unverändert geblieben, das De-
sign verspricht eine lange Lebens-
dauer, Wind und Wetter können 
den Häusern über Jahrzehnte nichts 
anhaben. Schlanke Aluminiumpro-
file, schmale Rasterfelder und die 
kittlose Verglasung verleihen das 
unverwechselbares Aussehen und 
sorgen für die spezielle Statik. Die 
Scheiben werden im Dichtungs-
rahmen mit rostfreien Schrauben 
befestigt, somit gibt es keine Kor-
rosion und kein Rosten. Jedes Ge-
wächshaus wird individuell auf Be-
stellung in England gefertigt und ist 
somit quasi ein Unikat. Die Häuser 
stehen auf einem aus Ziegelsteinen 
gemauerten, etwa 75 cm hohen So-
ckel und sind in speziellen Kompo-
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Abrechnungsdienst und

Verbrauchserfassung
Abrechnung · Service
Als zuverlässiger Partner von Immobilienbesitzern im Bergischen 
Land sorgen wir für die reibungslose Erfassung und transparente 
Abrechnung von Heiz- und Nebenkosten.

Tel. 0202 – 2836850
www.alphamess-bl.de · info@am-bl.de

Palmen, Kiwis oder eine Fülle an 
ungewöhnlichen Früchten und Ge-
müsesorten gezüchtet werden. Große 
Firsthöhen sind etwa für exotische 
Palmen ebenso wichtig wie steile 
Dachneigungen, um optimal den 
Wetterverhältnissen zu begegnen und 
das Wachstum nicht zu beeinträchti-
gen. Generell sind für die Pflanzen 
eine ausreichende Luftzirkulation 
und im Sommer ein Sonnenschutz 
von großer Bedeutung. Einige Mo-
delle des Anbieters können sogar in 
unterschiedlich warme Zonen aufge-
teilt werden.
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                   H & K Immobilienverwaltung OHG

Angela Hafermaas
Riekenbank 25
45472 Mülheim an d. Ruhr
0170 - 4177481

Mike Klamke
Lenneper Str. 36
42289 Wuppertal
0202 - 87097062

Hauptniederlassung Zweigstelle

info@hk-immoverwaltung.de

Dachdecker- u.

Wärmedämmtechnik

Dachfenster-Systeme

Fassadenbekleidung

Wartung- u. Reparatur

Zimmerer Meisterbetrieb

0202 47 32 43 

Händeler Str. 49  42349 Wuppertal

Flachdachtechnik

in unserer Ausstellung

Energetische 

Gaubenbau von A - Z

Dachsanierung

KFW Fördermittel
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Seit 1928

Neubau
An- u. Umbauten
Fachwerksanierung
Fassadensanierung
Terrassen u. Balkone
Erd- u. Abdichtungsarbeiten
Bad- Dachgeschossgestaltung
Trockenbau
Putz- u. Fliesenarbeiten
Schwammsanierung
Reparaturen
Bauen aus einer Hand

42117 Wuppertal • Friedr.-Ebert-Str. 382a
Tel. 0202 712050 + 713245 Fax 0202 712335

E-Mail: info@oehlergmbh.de • Internet: oehlergmbh.de

Mai 2015 |   Eigentümerjournal 9

V o n  F a l l  z u  F a l l

Reichen Sie das

Eigentümer 
Journal

weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.

Gesund durch kritische Zeiten 

(rgz/rae). Hitzewallungen und 
Schweißausbrüche gehören zu den 
häufigsten und bekanntesten Beglei-
terscheinungen der Wechseljahre. 
Sind diese stark ausgeprägt, kann 
eine Hormonersatztherapie (HRT) 
sie wirkungsvoll lindern und auch 
andere Beschwerden und Verände-
rungen positiv beeinflussen. Gynäko-
logen verschreiben heute bevorzugt 
ein Östrogen-Gel wie Gynokadin 

Dosiergel. Es wird in niedriger Do-
sis über die Haut angewendet, was 
die Leber entlastet. In Kombination 
dazu hat sich natürliches, körperi-
dentisches Progesteron wie Utrogest 
als besonders risikoarm bewährt. 
Weitere Optionen zur Behandlung 
und viele Tipps: www.progesteron.
de oder www.hormontherapie-wech-
seljahre.de.
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Versicherungsfachbüro  Paul Heinz Münch  
• Versicherungsmakler, Schwerpunkt Versicherungen rund um Ihr Gebäude
• Mitglieder des Haus und Grundbesitzerverein erhalten bis zu 30% Rabatt

kompetent   •   fachkundig   •   zuverlässig
Hauptstraße 161
42349 Wuppertal 

Telefon  0202 - 4 05 77 
Telefax   0202 - 47 67 47

info@muench-versicherungen.de
www.muench-versicherungen.de

Inhaber: Klaus Tessarek
Uellendahler Str. 488
42109 Wuppertal 
 
Ausstellung geöffnet:
Mo.-Fr. 8 Uhr bis 16.30 Uhr
Samstags 10 Uhr bis 12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung

Ihr zuverlässiger Fachbetrieb für
Fiberglastüren  �  Garagentore  �  Vordächer

Terrassendächer  �  Beschattung  �  Faltsysteme

Telefon: (02 02) 70 20 71
www.ante-fenster.de

HuG_04-2015_RZ  13.06.15  19:04  Seite 6

Feuerlöscher · Fahrbare Feuerlöschgeräte · Feuerlöschanlagen
Feuerwehrtechnische Ausrüstung · Brandschutzschulung

Reparatur-, Füll- und Prüfdienst

seit 1911

Hochstraße 71-71a · 42105 Wuppertal
Telefon 02 02 / 30 30 11· Telefax 02 02 / 30 20 21
info@baedeker-brandschutz.de · www.baedeker-brandschutz.de

Können wir etwas für Sie tun? Rufen Sie uns an! WIR HELFEN GERNE!
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Klaus Riske

r

Auflösung Rätsel S. 27
ALLIGATOR  

Auflösung Sudoku S. 27

	

	
	
	Geschäfts-	und	Beratungszeiten	
	

Geschäftszeiten	
	

Montag		 	 	 8.15	–	18.00	Uhr	
Dienstag	 		 	 8.15	–	17.00	Uhr	
Mittwoch	 	 8.15	–	14.15	Uhr	
Donnerstag	 	 8.15	–	18.00	Uhr	
Freitag	 	 	 8.15	–	16.00	Uhr	

	
Persönliche	Beratung	

	
Termin	ohne	Voranmeldung	

Montag		 	 	 14.00	–	15.40	Uhr	
Donnerstag	 	 14.00	–	15.40	Uhr	

	
Termin	mit	Voranmeldung	

Montag	 	 	 16.00	–	17.40	Uhr	
Mittwoch	 	 09.00	–	12.30	Uhr	
Donnerstag	 	 16.00	–	17.40	Uhr	

	
	

Telefonische	Beratung	und	Auskünfte	
(Für	einfach	gelagerte	Fallgestaltungen/Fragestellungen)	

	
Montag		 	 	 10.00	–	12.30	Uhr	
Dienstag			 	 10.00	–	12.30	Uhr	
Mittwoch	 	 10:00	–	11:00	Uhr	
Donnerstag	 	 10.00	–	12.30	Uhr	

Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Peter Leitmann
Gas- u. Ölfeuerungstechnik

Neuenhofer Str. 20 · 42349 Wuppertal
Tel.: 4 08 79 95 · buero@leitmann.net

• Brennerwartung            • Reparatur

• Kesselreinigung             • Modernisierung

• Notdienst                        • Rufen Sie uns an!
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V o n  F a l l  z u  F a l l

DAMIT SIE SICHER ANS ZIEL KOMMEN
Vergleich von mehr als 175 Banken

Heinkelstr. 8 
42285 Wuppertal

Tel.: 0202 - 31 75 33 - 0
www.huettig-rompf.de
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DAMIT SIE SICHER ANS ZIEL KOMMEN
Vergleich von mehr als 175 Banken

Heinkelstr. 8 
42285 Wuppertal

Tel.: 0202 - 31 75 33 - 0
www.huettig-rompf.de

April 2015 |   Eigentümerjournal 5

V o n  F a l l  z u  F a l l

mehr als 40 Jahre Erfahrung

Poschen & Giebel GmbH · Rheinische Str. · 21  42781 Haan
SG: 0212 / 7 74 74 · W: 0202 / 25 00 25 · RS: 02191 / 4 60 23 96 
w w w . p o s c h e n - g i e b e l . d e  ·  i n f o @ p o s c h e n - g i e b e l . d e    
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VEREIN

Dessauerstraße 3 | 42119 Wuppertal
www.hausundgrundwtal.de

Als Prämie wünsche ich mir: 

TV Simulator 

Vermietungsschild (Werbenase zum  
Aufkleben auf das Fenster von außen)

Verkaufsschild (Werbenase zum  
Aufkleben auf das Fenster von außen)

Gutschein über einen Solvenzcheck   
für bis zu zwei Personen gleichzeitig

Angaben zum werbenden Mitglied:
_____________________________________/___________________/___________________________________
Name    Vorname               Mitgliedsnummer          Telefon (bitte für evt. Rückfragen angeben)

_________________________________________________________________________
Straße/Hausnummer  PLZ  Ort

Ich habe folgendes Neu-Mitglied geworben:
______________________________________/___________________________________
Name    Vorname                 Telefon (bitte für evt. Rückfragen angeben)

_________________________________________________________________________
Straße/Hausnummer  PLZ  Ort

PRÄMIENCOUPON
r

Neue Mitglieder werben - Einbruchschutz gratis erhalten!
Wie Sie wissen, können Mitglieder im Rahmen der Aktion: „Mitglieder werben Mitglieder“ sich durch entsprechende Em-
pfehlungen eine attraktive Prämie sichern. Für die dunkle Jahreszeit ist derzeit als Sonderprämie ein TV Simulator erhält-
lich. Der TV Simulator dient zur Abschreckung von Einbrechern. Über sparsame LEDs werden Farbveränderungen sowie 
Szenerien und Bildschirmbewegungen simuliert. Es wird quasi für von außen das Haus oder die Wohnung Betrachtende 
das Flackern eines Fernsehgerätes vorgegaukelt. Das Gerät verfügt über einen Lichtsensor / Dämmerungsmodus und der 
Möglichkeit, verschiedene Laufzeiten einzustellen. Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach über eine normale Steckdose und 
es ist laut Hersteller mit einem Energieverbrauch von max. 2,7 Watt zu rechnen. 
Um diese Sonderprämie oder eine andere gewünschte Prämie zu erhalten, ist ein ausgefüllter und unterschriebene Prä-
miencoupon in der Geschäftsstelle abgeben oder per Post zu zuschicken. Zu den einzelnen weiteren Voraussetzungen der 
Prämienhergabe wird auf die nachfolgenden Angaben verwiesen. 

Prämienvoraussetzungen:
Der Werbende muss Mitglied des Haus + Grund Wuppertal und Umland – vormals Elberfeld von 1880 e.V. sein. Vorstands- sowie Beiratsmitglieder des 
Haus- und Grundvereins sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ein Prämienanspruch besteht nicht, wenn der Geworbene 
innerhalb der letzten zwölf Monate aus dem Haus- und Grundbesitzerverein Haus + Grund Wuppertal und Umland – vormals Elberfeld von 1880 e.V. aus-
getreten war. Auf die Prämien besteht ein Anspruch solange, wie diese vorrätig sind. Sollte eine Prämie vergriffen sein, werden Sie hiervon unterrichtet und 
haben die Möglichkeit sich dann für eine der anderen Prämien zu entscheiden. Für die Hingabe einer Prämie ist die Verwendung des Prämiencoupon, der 
auch über die Geschäftsstelle zu erhalten ist oder von der Vereinshomepage unter „Unser Service – Download Center“ heruntergeladen werden kann, Vo-
raussetzung. Ein Anspruch auf die Prämie entsteht dann, wenn von dem neugeworbenen Mitglied die Mitgliedschaft begründet wurde und der zu leistende 
Beitrag eingegangen ist. Das Mitglied wird von der Prämienfälligkeit unterrichtet und ein Termin vereinbart, zu dem das Mitglied eine           
         Sachprämie in der Geschäftsstelle abholen kann.
.

Sehr geehrte Mitglieder,
bisher waren Sie in all den Jahren gewohnt an dieser Stelle unserer Vereinszeitung die Geburtstagsgrüße 
an unsere Mitglieder zu lesen. Ab sofort und künftig kann leider diese Rubrik nicht mehr fortgeführt werden.

Wir bedauern dies so handhaben zu müssen. Jedoch sehen wir aufgrund der neuen EU-Datenschutz-
grundverordnung, von der Sie vielleicht schon in den letzten Wochen und aktuell in den Medien gehört 
haben, derzeit keine andere Möglichkeit. Durch die demnächst gültigen neuen Regelungen wäre ansons-
ten ein erheblich höherer Arbeitsaufwand für unsere Geschäftsstelle damit verbunden. Von daher haben 
wir uns entschieden, die Arbeitskraft unserer Mitarbeiter lieber für Ihre Beratungswünsche einzusetzen, 
als diese Arbeitsressourcen für dann ansonsten zusätzlichen weiteren Verwaltungsaufgaben einzusetzen. 
Auch wenn wir betrübt sind über diese neue Regelung, hoffen wir gleichwohl, dass hier der Umgang mit 
den Arbeitsressourcen in Ihrem Sinne ist und dies Ihr Verständnis treffen wird. 

Wir werden weiterhin aber wie gewohnt es uns nicht nehmen lassen, Sie persönlich zu Ihrem Geburtstag 
anzuschreiben und Ihnen so zu gratulieren.

Ihr Vorstand

Geburtstagsgrüße
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Traumwohnung Augustastr., obere Südstadt, 4 Zimmer, Balkon, Garage
Diese wunderbare Wohnung in der 3. Wohnetage in der beliebten oberen Südstadt bietet einen Traumausblick über Elberfeld!
Sie haben eine sehr großzügige Wohnfläche von ca. 141 qm zur Verfügung. 
Aufgeteilt auf einen großen Wohnraum mit Traumbalkon, zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer, 
eine großzügige Wohndiele, ein Bad, ein separates WC und einen Abstellraum. 
Zur Wohnung gehört eine Garage mit elektr. Torantrieb und ein Kellerraum. 
Die Wohnung ist bezugsfrei und kann sofort genutzt werden.
Das Objekt ist gepflegt unterhalten und im Jahr 2016 wurde die Zentralheizung
komplett erneuert und von Öl auf Gas umgestellt. 
Der Speicherboden im Haus ist gemäß Energieeinsparverordnung wärmegedämmt.

Baujahr: 1958
Wohneinheiten: 5
Etage: 3.Obergechoss
Hausgeld: 345,- € inkl. Heizkosten
Wohnfläche : ca. 141 qm, 4 Zimmer, KDB, WC, Balkon, Abstellraum, Garage
Energieausweis: Bedarfsausweis Datum 11.08.2008, Heizöl/Erdgas

Endenergiebedarf 124,3 kWh/m²a (ausgestellt vor Erneuerung
der Heizungsanlage in 2016)

Kaufpreis: 239.000,- €  zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt.  
für Haus und Grund Makler 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Gottschalk (Makler)

Dieser neue Leitgedanke wird von 
Partnern der kommunalen Familie, des 
Handels, der Wohnungswirtschaft 
und der Baukultur aus dem Netzwerk 
Innenstadt sowie der Arbeitsgemein-
schaft Stadt- und Ortskerne getragen.

Ziel der Initiative unter der Dach-
marke „Zukunft. Innenstadt. Nord-
rhein-Westfalen“ sind:

• Weiterentwicklung von Innenstäd-
ten, Stadtkernen und Ortszentren 
und deren fachliche Begleitung 

• Unterstützungen der Kommunen
bei ihrem stetigen Wandel ihrer
Zentren durch zielgerechten Städ-
tebau- und Wohnungspolitik

Brennende Fragen für die Zukunft 
unserer Innenstädte, wie Struktur-
wandel im Einzelhandel, ausrei-
chende Wohnraumangebote, Nach-
nutzungen von teilweise sehr großen 
Brachflächen und die zunehmende 
Verwahrlosung öffentlicher Räume 
sollen aufgegriffen werden. Ziele 
sind praktische Umsetzungen vor Ort 
zu generieren und mit den Partnern 
Umsetzungs-schritte abzustimmen. 

Auch in Wuppertal werden wir 
dringend Maßnahmen benötigen, 
um einer sich abzeichnenden Leer-
standsverwaltung und Verödung von 
Einzelhandelsflächen entgegen zu 
treten. Rückbau und Umnutzung von 
Einzelhandelsflächen in zukunfts-
fähige Wohnformen, oder Angebote 
im sozialen, medizinischen oder kul-

turellen Bereich werden notwendig 
werden. Attraktive Gestaltung von 
Außenraumqualität muss zunehmen-
der Verwahrlosung der Innenstädte 
entgegen wirken.

Denkmalförderung erhält 12 
Millionen Euro Fördermittel
Gegenüber dem Vorjahr werden im 
Zuge der Denkmalförderung 6,1 Mil-
lionen Euro mehr an Fördermitteln 
zur Verfügung gestellt.  Die Mittel
wurden deutlich angehoben, um das 
kulturelle Erbe langfristig zu sichern.

Die Aufteilung der Mittel soll wie 
folgt erfolgen:

•  ca 1,2 Millionen Euro als Pau-
schalmittel für die Kommunen
für kleiner Maßnahmen privater
Eigentümer an Baudenkmälern

• ca. 3,7 Millionen Euro fließen
an die Landschaftsverbände und 
die Stadt Köln für archäologische 
Projekte 

•  Mittel für die Bodenpflege lie-
gen im Niveau des Vorjahres.

Die neue Landesinitiative „ Zukunft.Innenstadt.Nordrhein-
Westfalen“ ist auf der Jahrestagung Innenstadt 2018 
vorgestellt worden.

Der Schwerpunkt der Mittel fließt in 
die dringend notwendige Sanierungs- 
und Erhaltungsmaßnahmen. Die 
Gesamtförderung beläuft sich beim 
Land auf 19 Millionen Euro, wovon 
ca. 13,8 Millionen in mehr als 200 
Einzelobjekte an Denkmälern von 
Privaten, Kirchen und Kommunen 
fließen.

Die vorherigen üblichen Sanierungs-
darlehen im Denkmalschutz, welche 
viele Eigentümer von Investitionen 
abhielten, sollen jetzt wieder in Aus-
schüttung von Zuschussmitteln um-
gesetzt werden um Investitionen an-
zukurbeln.

Ute Gottschalk

A u s ’ m V e r e i n
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Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Immobilien sind unsere Spezialität!

Deshalb sollten Sie uns
– Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
– Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes

Neumitglied, das Sie für unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer Immobilie.

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft,

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.
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Traumwohnung Augustastr., obere Südstadt, 4 Zimmer, Balkon, Garage
Diese wunderbare Wohnung in der 3. Wohnetage in der beliebten oberen Südstadt bietet einen Traumausblick über Elberfeld!
Sie haben eine sehr großzügige Wohnfläche von ca. 141 qm zur Verfügung. 
Aufgeteilt auf einen großen Wohnraum mit Traumbalkon, zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer, 
eine großzügige Wohndiele, ein Bad, ein separates WC und einen Abstellraum. 
Zur Wohnung gehört eine Garage mit elektr. Torantrieb und ein Kellerraum. 
Die Wohnung ist bezugsfrei und kann sofort genutzt werden.
Das Objekt ist gepflegt unterhalten und im Jahr 2016 wurde die Zentralheizung 
komplett erneuert und von Öl auf Gas umgestellt. 
Der Speicherboden im Haus ist gemäß Energieeinsparverordnung wärmegedämmt.

Baujahr: 1958
Wohneinheiten: 5
Etage: 3.Obergechoss
Hausgeld: 345,- € inkl. Heizkosten
Wohnfläche : ca. 141 qm, 4 Zimmer, KDB, WC, Balkon, Abstellraum, Garage 
Energieausweis: Bedarfsausweis Datum 11.08.2008, Heizöl/Erdgas

Endenergiebedarf 124,3 kWh/m²a (ausgestellt vor Erneuerung 
der Heizungsanlage in 2016)

Kaufpreis:  239.000,- €  zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt.  
für Haus und Grund Makler 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Gottschalk  (Makler)

Attraktiver freistehender Bungalow am Falkenberg, 2 Garagen und großzügiges Grundstück

Diese selten angebotene Immobilie am Falkenberg in Wuppertal, liegt in absolut beliebter Wohnlage „In der Beek“. 
Das Wohnumfeld ist geprägt durch freistehende Ein- bis Zweifamilienhäuser und wird nur von Anwohnern in einer 30-Zone angefahren.  Um-
geben von grüner Naherholung, haben Sie eine  ideale Anbindung an die A46, nach Velbert/Essen, die City Elberfeld und umliegende beliebte 
Schulen und Kindergärten. 
Das Objekt wurde 1966 gebaut und im Jahr 1981 mit einem Anbau und einer großen Terrassenfläche erweitert,  sowie umlaufend komplett 
verklinkert. Aktuell  erfolgt die Nutzung in zwei  getrennten Wohnungen, eine künftige Nutzung als großzügiges Einfamilienhaus mit ca. 215 
qm Wohnfläche und 7 Zimmern  ist mit wenigen Umbauten jedoch ebenfalls möglich. Die Beheizung  und Warmwasserbereitung erfolgt über 
Gasetagenheizungen Baujahre 1994 und 2006. Zum Objekt gehören außerdem 2 Garagen.

Objekt:   2-Familienhaus Bungalow mit 2 Garagen
Grundstück: 872 qm
Wohnfläche:  ca. 215 m² (aktuell in 2 Wohnungen)
Energieausweis:  Baujahr 1968, Erweiterung 1981, Bedarfsausweis 270,4 kWh/m²a, Gas,  
Datum.: 18.12.2017
Kaufpreis:   445.000,- € VB 
 zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und Grund (Makler) 
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Reichen Sie das

Eigentümer 
Journal

weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske

02 12 - 88 07 30 0

Notdienst 02 12 - 88 07 30 48www.wegogmbh.de
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SANITÄRE ANLAGEN - HEIZUNGSBAU 

Tradition schafft Vertrauen - über 100 Jahre in Vohwinkel 

      Tel.:       0202 - 781168 

      www.shk-vohwinkel.de 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Bahnstrasse 67  Tel.: 0202/781168  Bankverbindung: 

  Alexander Hainbach  42327 Wuppertal  Fax: 0202/784221  Stadtsparkasse Wuppertal 

        www.cw-hainbach.de  Kto-Nr. 612 200 (BLZ 330 500 00) 

A-Z, Tor & Zaun GmbH
Am Beuel 33

45527 Hattingen
Fon: 0 23 24 - 68 57 20-0
Fax: 0 23 24 - 68 57 20-10

http://www.tor-und-zaun.de
E-Mail: info@tor-und-zaun.de

Preis
 gese

nkt!
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Gepflegtes Zweifamilienhaus mit Ausbaureserve, beliebte Wohnlage
Wuppertal-Elberfeld
Dieses gepflegte Zweifamilienkopfhaus befindet sich in sehr ruhiger Wohnlage (Sackgasse)
oberhalb von Elberfeld im beliebten Siedlungs-Wohngebiet unterhalb Mirker Hain, Nahe Vogel-
sangstraße. Hier spielen die Kinder noch auf der Straße! Die Wohnung im Erdgeschoss wird nach
Vereinbarung frei. Zum Haus gehört ein ansprechend gepflegter Garten mit Obstgehölzen, Teich
und viel Platz zum Spielen. 
Das Objekt ist an zwei Außenwänden mit Naturschiefer verkleidet und zur Zeit in zwei Wohnun-
gen aufgeteilt. Die Wohnung im 1.OG hat Erweiterungspotenzial in das Dachgeschoss, oder eine
dritte Wohneinheit wird künftig im bereits schon ausgebauten Dachgeschoss 
abgeteilt. Die Beheizung erfolgt über Gasetagenheizungen, das Haus ist unterkellert, die Mieter
nutzen eine gemeinsame Wachküche. Die Sanitärflächen der Wohnungen sind renovierungsbe-
dürftig.
Objekt: Zweifamilienhaus, einseitig angebaut
Baujahr: ca. 1924
Wohnfläche: ca. 160 qm, 2 Wohneinheiten, Dach ausgebaut
Grundstück: 355 qm
Mieteinahmen: 9.576,- € p.a. (steigerungsfähig)
Energieausweis: Datum 07.03.2017, Bedarfsausweis, 222,7 kWh /qm a, Energieklasse G,

Energieträger Erdgas, Baujahr der Heizungen 2002 bis 2008.
Kaufpreis: 280.000,- € zzgl.3,57 % Courtage inkl.19 % MwSt. für Haus und Grund 

(Makler)

Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!
Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail:
andreas.wimmers@gmx.de

Mehrfamilienhaus gesucht
Langjähriges Haus- und Grund-Mitglied
sucht Mehrfamilienhaus zum Kauf. 
Wer möchte sein gepflegtes MFH in gute
Hände übergeben?
Telefon 0202-437985.

Hausgesuch
Suche ein Mehrfamilienhaus in Wuppertal
oder Umgebung. Auch gerne Objekte mit
Bewirtschaftungsdefiziten oder Reparatur-
stau. Tel: 0174-9234004

Pinnwand
Gewerbeimmobilie / Handwerksbetrieb
300 m² gesamt davon 100 m² Büro, Rückla-
genbildung und Wohngeld zusammen 
285 € monatlich, Teileigentum / 4 Eigentü-
mer gesamt, Verkaufspreis komplett
145.000 €, maklerfrei, Energiebedarfs-
ausw. 11.12.2008, 145,7 kWh/qma, Erdgas, 
Kontakt: Tel. 0178-3311292

Mitglied sucht
(zu kaufen oder/und mieten) Ferienwoh-
nung oder Bungalow auf Gran Carnaria
Tel. 0176-40 58 68 45

Bergisches Zweifamilienhaus mit Halle und großer überdachter 
Abstellfläche, Garage und Garten, ideal für Handwerksbetrieb!
Dieses Objekt steht im beliebten Stadtteil Cronenberg, Bereich Zillertal.
Die Immobilie ist teilvermietet (2 Wohnungen und Gewerbehalle) und fortlaufend unter-
halten worden. Im Hof sind Stellplätze,  eine weitere Garage und eine Außenfläche der
Mieter  vorhanden. Die Wohnung im 1. OG/DG ist bezugsfrei.
Im hinteren Grundstücksbereich ist ein Gartengrundstück für die Mieter vorhanden.
Die Wohnungen und Bäder wurden 1987 in großen Teilen saniert, beide Wohnungen 
haben eigene Gasetagenheizungen. Die Beheizung der 84 qm Hallenfläche erfolgt mit 
einem Gasheizgebläse, diese ist vermietet.

Baujahr: ca. 1900, Gewerbehalle  1987
Wohn-/Gewerbefläche: 128,5 qm/ 84 qm (Halle) und 56 qm Abstellfläche, überdacht
Grundstücksfläche: 764 qm
Energieausweis: Bedarfsausweis 518,4 kWh/m²a  
Wohnen: Baujahr 1900, Gas, 21.10.2016
Gewerbe: Bedarfsausweis 6,1 kWh/m²a, Baujahr 1987, 

Gas/Strom, 29.09.2016
Verkaufspreis: 275.000,- EUR zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19%MwSt. 

für Haus und Grund (Makler)

Sanierte Singlewohnung mit Terrasse und eigenem Stellplatz bezugsfrei, Kapitalanlage.
In sehr schöner Wohnumgebung Nahe der Nordbahntrasse, bergisches Plateau, liegt diese absolut ruhige Wohnung in der Gartenetage in
gepflegter Altbauumgebung in Wuppertal-Oberbarmen. Die Wohnung wurde soeben saniert, die Fenster sind erneuert, das Bad ist neu 
saniert, in der Wohnung liegt ein Echtholzparkettboden. Vor den Wohnräumen können die Mieter eine Terrasse nutzen und einen abge-
schlossenen Stellplatz im Hof. Die Immobilie ist äußerst gepflegt unterhalten worden und hat stets gute Mietnachfrage. Die Beheizung er-
folgt über eine Ölzentralheizung. Zur Wohnung gehört ein Kellerraum, im Objekt eine Waschküche mit Fahrradkeller und ein Trockenraum,
Winterdienst und Treppenhauspflege werden erledigt.

Die Immobilie ist äußerst gepflegt unterhalten, das Objekt wurde unlängst neu angestrichen und ist im Gesamteindruck ansprechend. 
Eigentumswohnung 1 Zimmer KDB, Terrasse, Keller, Souterrain, Gartenseite

Wohnfläche: 32,03 qm

Stellplatz: 1

Hausgeld: 208,- € (inkl. HK-Vorauszahlung, Winterdienst, Hauspflege)

Energieausweis: Datum 25.08.2008, Verbrauchausweis 122,72 kWh/m²a, Heizöl

Kaufpreis: 35.000,- € VB (zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und Grund (Makler)
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.
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Wir überweisen für jedes 
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Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.
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Gepflegtes Zweifamilienhaus mit Ausbaureserve, beliebte Wohnlage
Wuppertal-Elberfeld
Dieses gepflegte Zweifamilienkopfhaus befindet sich in sehr ruhiger Wohnlage (Sackgasse)
oberhalb von Elberfeld im beliebten Siedlungs-Wohngebiet unterhalb Mirker Hain, Nahe Vogel-
sangstraße. Hier spielen die Kinder noch auf der Straße! Die Wohnung im Erdgeschoss wird nach
Vereinbarung frei. Zum Haus gehört ein ansprechend gepflegter Garten mit Obstgehölzen, Teich
und viel Platz zum Spielen. 
Das Objekt ist an zwei Außenwänden mit Naturschiefer verkleidet und zur Zeit in zwei Wohnun-
gen aufgeteilt. Die Wohnung im 1.OG hat Erweiterungspotenzial in das Dachgeschoss, oder eine
dritte Wohneinheit wird künftig im bereits schon ausgebauten Dachgeschoss 
abgeteilt. Die Beheizung erfolgt über Gasetagenheizungen, das Haus ist unterkellert, die Mieter
nutzen eine gemeinsame Wachküche. Die Sanitärflächen der Wohnungen sind renovierungsbe-
dürftig.
Objekt: Zweifamilienhaus, einseitig angebaut
Baujahr: ca. 1924
Wohnfläche: ca. 160 qm, 2 Wohneinheiten, Dach ausgebaut
Grundstück: 355 qm
Mieteinahmen: 9.576,- € p.a. (steigerungsfähig)
Energieausweis: Datum 07.03.2017, Bedarfsausweis, 222,7 kWh /qm a, Energieklasse G,

Energieträger Erdgas, Baujahr der Heizungen 2002 bis 2008.
Kaufpreis: 280.000,- € zzgl.3,57 % Courtage inkl.19 % MwSt. für Haus und Grund 

(Makler)

Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!
Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail:
andreas.wimmers@gmx.de

Mehrfamilienhaus gesucht
Langjähriges Haus- und Grund-Mitglied
sucht Mehrfamilienhaus zum Kauf. 
Wer möchte sein gepflegtes MFH in gute
Hände übergeben?
Telefon 0202-437985.

Hausgesuch
Suche ein Mehrfamilienhaus in Wuppertal
oder Umgebung. Auch gerne Objekte mit
Bewirtschaftungsdefiziten oder Reparatur-
stau. Tel: 0174-9234004

Pinnwand
Gewerbeimmobilie / Handwerksbetrieb
300 m² gesamt davon 100 m² Büro, Rückla-
genbildung und Wohngeld zusammen 
285 € monatlich, Teileigentum / 4 Eigentü-
mer gesamt, Verkaufspreis komplett
145.000 €, maklerfrei, Energiebedarfs-
ausw. 11.12.2008, 145,7 kWh/qma, Erdgas, 
Kontakt: Tel. 0178-3311292

Mitglied sucht
(zu kaufen oder/und mieten) Ferienwoh-
nung oder Bungalow auf Gran Carnaria
Tel. 0176-40 58 68 45

Bergisches Zweifamilienhaus mit Halle und großer überdachter 
Abstellfläche, Garage und Garten, ideal für Handwerksbetrieb!
Dieses Objekt steht im beliebten Stadtteil Cronenberg, Bereich Zillertal.
Die Immobilie ist teilvermietet (2 Wohnungen und Gewerbehalle) und fortlaufend unter-
halten worden. Im Hof sind Stellplätze,  eine weitere Garage und eine Außenfläche der
Mieter  vorhanden. Die Wohnung im 1. OG/DG ist bezugsfrei.
Im hinteren Grundstücksbereich ist ein Gartengrundstück für die Mieter vorhanden.
Die Wohnungen und Bäder wurden 1987 in großen Teilen saniert, beide Wohnungen 
haben eigene Gasetagenheizungen. Die Beheizung der 84 qm Hallenfläche erfolgt mit 
einem Gasheizgebläse, diese ist vermietet.

Baujahr: ca. 1900, Gewerbehalle  1987
Wohn-/Gewerbefläche: 128,5 qm/ 84 qm (Halle) und 56 qm Abstellfläche, überdacht
Grundstücksfläche: 764 qm
Energieausweis: Bedarfsausweis 518,4 kWh/m²a  
Wohnen: Baujahr 1900, Gas, 21.10.2016
Gewerbe: Bedarfsausweis 6,1 kWh/m²a, Baujahr 1987, 

Gas/Strom, 29.09.2016
Verkaufspreis: 275.000,- EUR zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19%MwSt. 

für Haus und Grund (Makler)

Sanierte Singlewohnung mit Terrasse und eigenem Stellplatz bezugsfrei, Kapitalanlage.
In sehr schöner Wohnumgebung Nahe der Nordbahntrasse, bergisches Plateau, liegt diese absolut ruhige Wohnung in der Gartenetage in
gepflegter Altbauumgebung in Wuppertal-Oberbarmen. Die Wohnung wurde soeben saniert, die Fenster sind erneuert, das Bad ist neu 
saniert, in der Wohnung liegt ein Echtholzparkettboden. Vor den Wohnräumen können die Mieter eine Terrasse nutzen und einen abge-
schlossenen Stellplatz im Hof. Die Immobilie ist äußerst gepflegt unterhalten worden und hat stets gute Mietnachfrage. Die Beheizung er-
folgt über eine Ölzentralheizung. Zur Wohnung gehört ein Kellerraum, im Objekt eine Waschküche mit Fahrradkeller und ein Trockenraum,
Winterdienst und Treppenhauspflege werden erledigt.

Die Immobilie ist äußerst gepflegt unterhalten, das Objekt wurde unlängst neu angestrichen und ist im Gesamteindruck ansprechend. 
Eigentumswohnung 1 Zimmer KDB, Terrasse, Keller, Souterrain, Gartenseite

Wohnfläche: 32,03 qm

Stellplatz: 1

Hausgeld: 208,- € (inkl. HK-Vorauszahlung, Winterdienst, Hauspflege)

Energieausweis: Datum 25.08.2008, Verbrauchausweis 122,72 kWh/m²a, Heizöl

Kaufpreis: 35.000,- € VB (zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und Grund (Makler)
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weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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Brennstoffe

Dach + Wand

120JAHREHEIZOELVORST
Deutscher Ring 69, 42327 Wuppertal, Tel. 744035

Vorsicht Falle !
Warnung an unsere Anzeigenkunden!

Für das Eigentümer Journal ist aus -
schließ lich Herr Andreas Wimmers tätig!

Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bitte
in der Geschäftsstelle nach!

Gerüstbau / Leitern

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen!

Wir beraten Sie gerne.

Mobil 0 172/511 52 44
Telefon 0 23 24/2 58 22

andreas.wimmers@gmx.de

Aufgepaßt
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.
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Beratungs zeiten
Wuppertal Elberfeld
Dessauerstraße 3, 42119 Wuppertal
Telefonische Beratung und Auskunft
Tel.: 479 55 0 / Fax: 479 55 70
Mo., Di. + Do.        10.00 - 12.30 Uhr
Mi.    10.00 - 11.00 Uhr

Persönliche Beratung:
Feste Termine mit Voranmeldung! 
Mi.  9.00 - 12.30 Uhr
Mo. + Do.       16.00 - 17.30 Uhr
Freie Beratungszeit ohne Termin:
Mo. + Do.       14.00 - 15.45 Uhr

Cronenberg
Emmauszentrum, Hauptstr. 37  
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
von 16.00 - 18.00 Uhr

Langenberg
Geschäftsstelle Froweinplatz 6b
Jeden 2. und 4. Freitag im Monat
jeweils 16.00 - 17.30 Uhr

Langerfeld  
Allianz-Vertretung Grote
Langerfelder Str. 136
Sprechstunden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat 
von 15.30 - 17.00 Uhr
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Kath. Jugendheim St. Josef
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Sprechstunden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat 
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Steuerberatung
für den Bereich Haus- und Grund eigentum 
Geschäftsstelle Dessauer Str. 3
Mi. (nur nach                       09.30 - 10.30 Uhr
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Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
– Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
– Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70

Preisindex für Lebenshaltung

HINWEIS: Bund und Land haben ihre Indexreihen per 01.01.2013 auf das Basisjahr 2010 = 100 umgestellt. Werte für frühere Basisjahre oder unter-
schiedliche Verbrauchergruppen werden nicht mehr veröffentlicht. Dies erfordert in manchen Fällen eine Anpassung der vereinbarten Wertsicherungsklausel. Lassen Sie
sich insoweit von den Juristen Ihrer Haus und Grund Geschäftsstelle beraten.

Verbraucherpreisindex Deutschland Basisjahr 2010 = 100
Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.

2014 105,9             106,4             106,7             106,5             106,4             106,7             107,0             107,0             107,0             106,7             106,7             106,7
2015 105,5             106,5             107,0             107,0             107,1             107,0             107,2             107,2             107,0             107,0             107,1             107,0
2016 106,1             106,5             107,3             106,9             107,2             107,3             107,6             107,6             107,7             107,9             108,0             108,8
2017 108,1             108,8             109,0             109,0             108,8             109,0             109,4             109,5             109,6             109,6             109,9             110,6
2018 109,8             110,3             110,7             110,7

Verbraucherpreisindex NRW Basisjahr 2010 = 100
Basisjahr Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2014 106,3             106,8             107,1             107,0             106,8             107,1             107,3             107,4             107,4             107,2             107,1             107,0
2015 105,9             106,8             107,3             107,3             107,5             107,4             107,5             107,6             107,4             107,4             107,5             107,4
2016 106,5             106,9             107,7             107,3             107,7             107,7             108,0             108,0             108,1             108,4             108,4             109,4
2017 108,7             109,4             109,5             109,6             109,4             109,5             109,9             110,0             110,1             110,1             110,4             111,0
2018 110,3             110,8             111,2             111,2

Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland Basisjahr 2015 = 100
Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.

2016 99,1               99,5             100,3               99,8             100,2             100,3             100,7             100,6             100,6             100,8             100,8             101,8
2017 101,0             101,7             101,8             101,8             101,6             101,8             102,2             102,4             102,4             102,3             102,6             103,4

Harmonisierter europäischer Verbraucherpreisindex (HVPI) (VPI-EWU) EUR 17 Basisjahr 2015 = 100
Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.

2016 98,72             98,88          100,11          100,15          100,51          100,68          100,12          100,21          100,60          100,85          100,76          101,31
2017 100,46          100,84          101,65          102,04          101,92          101,95          101,44          101,71          102,14          102,24          102,31          102,62

keine Sprechstunde am 27.07.2018

keine Sprechstunde am 01.08.2018

111,2

111,7
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2014 105,9             106,4             106,7             106,5             106,4             106,7             107,0             107,0             107,0             106,7             106,7             106,7
2015 105,5             106,5             107,0             107,0             107,1             107,0             107,2             107,2             107,0             107,0             107,1             107,0
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Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.

2016 99,1               99,5             100,3               99,8             100,2             100,3             100,7             100,6             100,6             100,8             100,8             101,8
2017 101,0             101,7             101,8             101,8             101,6             101,8             102,2             102,4             102,4             102,3             102,6             103,4

Harmonisierter europäischer Verbraucherpreisindex (HVPI) (VPI-EWU) EUR 17 Basisjahr 2015 = 100
Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.

2016 98,72             98,88          100,11          100,15          100,51          100,68          100,12          100,21          100,60          100,85          100,76          101,31
2017 100,46          100,84          101,65          102,04          101,92          101,95          101,44          101,71          102,14          102,24          102,31          102,62
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